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1  Aufgabenstellung  

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes ist für Bauleit-
pläne nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch eine Umweltprüfung durchzu-
führen. In dieser werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und be-
wertet. Die zu beachtenden Schutzgüter in der Bauleitplanung sind in 
§ 1 Abs. 6 Punkt 7 BauGB beschrieben (siehe auch Kapitel 3.1).  

Der Umweltbericht stellt somit den zentralen Teil der Umweltprüfung 
dar und ist die Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung sowie für 
die Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde. Er ist selb-
ständiger Teil der Begründung zum Bebauungsplan. 

Die Bestandteile des Umweltberichts sind in Anlage 1 zum Baugesetz-
buch geregelt. Danach sind neben der Beschreibung und Bewertung 
der Umweltauswirkungen auch Angaben zu geplanten Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswir-
kungen gefordert. Die Entwicklung dieser Maßnahmen erfolgt, soweit 
es sich um Maßnahmen der Freiraumgestaltung und des Naturschut-
zes im weitesten Sinne handelt, im Grünordnungsplan. Der vorlie-
gende Bericht fasst beide Instrumente (Umweltbericht und Grünord-
nungsplan) zusammen. 

2  Beschreibung des Vorhabens (Inhalte und Ziele des Be-
bauungsplanes)  

Die Gemeinde Langenenslingen beabsichtigt, den Bebauungsplan 
ĂBruttelñ im Teilort Ittenhausen aufzustellen. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ĂBruttelñ liegt ºstlich der Ortslage (Abb. 1). Die an-
grenzenden Siedlungsteile sind als Mischbauflächen ausgewiesen. 
Für die Neuausweisung des geplanten Industriegebiets werden Flä-
chen nördlich der bestehenden Betriebsfläche der Firma Walz Verpa-
ckungen GmbH, Tochter der Rondo Ganahl AG, für die Firmenerwei-
terung benötigt. Die Fläche des Geltungsbereichs für das Industriege-
biet umfasst eine Fläche von 7,38 ha mit der Grundflächenzahl 0,85. 
Die Erschließung des Plangebiets ist über einen geplanten Kreisver-
kehr mit Anschluss an die Landesstraße L275 vorgesehen. Es handelt 
sich um ein hängiges Gelände mit unterschiedlich starken Hangnei-
gungen. 

Die maximale Gebäudehöhe (GHmax) wird mit der Höhe 798,50 m über 
Normalhöhennull (ü. NHN) (Teilgebiet GI 1), bzw. mit der Höhe 786 m 
ü. NHN (Teilgebiet GI 2) festgelegt. Die maximale Erdgeschossfußbo-
denhöhe EFHmax wird mit 773,50 m, in einer Teilfläche mit 777,50 m 
angegeben. Die Gebäude haben eine max. Höhe von 25 m über der 
geplanten Erdgeschossfußbodenhöhe. 

Es sind Flächen für den Neubau von Betriebsgebäuden sowie Erwei-
terungsflächen für den späteren Bau von Betriebsgebäuden vorgese-
hen.  
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Abb. 1:  Abgrenzung des Geltungsbereichs (gestrichelte Linie) 

 

3 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes  

3.1 Fachgesetze  

Die Ziele des Umweltschutzes sind als Umweltstandards in einschlägi-
gen Fachgesetzen sowie Plänen und Programmen festgelegt. Sie die-
nen als rechtlicher Bewertungsrahmen zur Berücksichtigung der Um-
weltbelange in der Bauleitplanung. Nachfolgend werden die für den 
vorliegenden Bebauungsplan maßgeblichen Ziele des Umweltschut-
zes und deren Berücksichtigung bei der Planaufstellung genannt. 

Baugesetzbuch (BauGB)  
Ä 1 Abs. 5 BauGB: ĂDie Bauleitplªne sollen eine nachhaltige stªdte-
bauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künfti-
gen Generationen miteinander in Einklang bringt (...) gewährleisten.ñ 

(...) ĂSie sollen dazu beitragen, eine menschenw¿rdige Umwelt zu si-
chern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln, sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung zu fördern, sowie die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
MaÇnahmen der Innenentwicklung erfolgen.ñ 

Ä 1 Abs. 6 BauGB: ĂBei der Aufstellung der Bauleitplªne sind insbe-
sondere zu berücksichtigen: 

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse (...) 

Ittenhausen  
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5. (...) die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (...) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt, (...) 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie, (...) 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach 
dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 
oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 
Buchstaben a bis d und iñ 

Ä 1a BauGB: Ă(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend 
umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen In-
anspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeit 
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach 
Ä 1 Abs. 7 in der Abwªgung zu ber¿cksichtigen. (é) 

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu 
ber¿cksichtigen.ñ 

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
zu ber¿cksichtigen.ñ 
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Berücksichtigung: 
Die Umweltbelange werden durch den Umweltbericht herausgearbei-
tet und sollen in der Abwägung Berücksichtigung finden. Zum Aus-
gleich nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen werden Maßnahmen er-
griffen. Im Grünordnungsplan werden Maßnahmen zur Klimaanpas-
sung vorgeschlagen. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege  
"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ein-

schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 
Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind: der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent-
wicklung und soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 

(2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entspre-
chend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen ein-
schließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwi-
schen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiede-
lungen zu ermöglichen,  

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Bioto-
pen und Arten entgegenzuwirken,  

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und ge-
ografischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu er-
halten: bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik 
überlassen bleiben. 

(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts sind insbesondere  

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hin-
blick auf die prägenden biologischen Funktionen, Stoff- und Ener-
gieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu schützen: Naturgü-
ter, die sich nicht erneuern sind sparsam und schonend zu nutzen; 
sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werden, dass sie 
auf Dauer zur Verfügung stehen, 
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2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt er-
füllen können, nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu re-
naturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen, 

3. Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren 
und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhal-
ten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe Gewässer 
einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; 
Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maß-
nahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden Grundwasserschutz so-
wie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist 
auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege Sorge zu tragen, 

4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen 
mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- 
und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem 
Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch 
zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine beson-
dere Bedeutung zu,  

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie 
ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen 
Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten,  

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür 
geeigneten Flächen Raum und Zeit zu geben. 

(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere  

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren,  

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Be-
schaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten 
und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu ma-
chen.  

(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind 
vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flä-
chen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für 
Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme 
von Freiflächen im Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen 
und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet 
und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruch-
nahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
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vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. Beim Aufsu-
chen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen 
und Aufschüttungen sind dauernde Schäden des Naturhaushalts und 
Zerstörungen wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden; unvermeid-
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere 
durch Förderung natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe 
Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszuglei-
chen oder zu mindern." 

§ 13 Allgemeiner Grundsatz  
"Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom 
Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kom-
pensieren." 

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte an-
dere Tier - und Pflanzenarten  
"(1) Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten währen der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

(é) 

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach §17 Absatz 1 oder Absatz 
3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Be-
sitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind 
in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tier-
arten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 
ein Verstoß gegen 
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1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 
vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorha-
ben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffe-
nen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnah-
men nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und 
der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-
formen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre 
Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, be-
einträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 
sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men festgelegt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in 
Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten 
gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders ge-
schützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 
Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote vor.ñ 

(6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vor-
bereitung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundi-
gen Personen unter größtmöglicher Schonung der untersuchten 
Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen 
Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getöte-
ten Exemplare von europäischen Vogelarten und Arten der in Anhang 
IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist 
von der fachkundigen Person der für Naturschutz und Landschafts-
pflege zustªndigen Behºrde jªhrlich mitzuteilen.ñ 

Berücksichtigung: 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Be-
lange des Artenschutzes werden im Rahmen der Beschreibung der 
Umweltauswirkungen und Maßnahmen (Kapitel 5 und 6) berücksich-
tigt. Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgte 
eine Bestandserfassung der Artengruppen Fledermäuse, Reptilien und 
Vögel, um ggf. Maßnahmen zum Schutz dieser Arten zu ergreifen. 
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Wassergesetz Baden -Württemberg (WG)  
Ä 12 (3): ĂDas nat¿rliche Wasserr¿ckhaltevermºgen ist zu erhalten. Be-
steht kein natürliches Wasserrückhaltevermögen oder reicht dieses 
nicht aus, ist es zu verbessern. Der Wasserabfluss darf nur aus wich-
tigem Grund, insbesondere zum Schutz von Siedlungsbereichen vor 
Hochwasser, beschleunigt werden (é) 

(5): ĂBei der Planung und Ausf¿hrung von BaumaÇnahmen und ande-
ren Veränderungen der Erdoberfläche sind die Belange der Grundwas-
serneubildung, der Gewässerökologie und des Hochwasserschutzes 
zu ber¿cksichtigen.ñ 

Berücksichtigung: 
Zur Minderung der Beeinträchtigungen erfolgen Maßnahmen zum 
Schutz von Boden und Wasserhaushalt. Zudem sind Maßnahmenflä-
chen zur Rückhaltung von Niederschlagswasser im Geltungsbereich 
vorgesehen. 

Bundes - Bodenschutzgesetz (BBodSchG)  
Ä 1 BBodSchG: ĂZweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funkti-
onen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind 
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlas-
ten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanie-
ren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.ñ 

Berücksichtigung: 
Die geplante Bebauung geht zwangsläufig mit Verlusten der natürli-
chen Bodenfunktionen einher. Hierfür ist eine entsprechende Kompen-
sation vorgesehen. 

Landeswaldgesetz  
§ 1 Gesetzeszweck  
Zweck des Gesetzes ist  

(1) den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) 
und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dau-
ernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, das Klima, den Wasser-
haushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, die Tier- 
und Pflanzenwelt, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und 
die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) zu er-
halten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung nachhaltig zu sichern; Leitbild hierfür ist die nachhaltige, 
naturnahe und klimaangepasste Waldbewirtschaftung zur dauerhaften 
Erfüllung der Waldfunktionen, auch unter den Bedingungen des voran-
schreitenden Klimawandels 

(2) die Forstwirtschaft zu fördern und den Waldbesitzer bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz zu unterstützen 



 

UB mit GOP Bebauungsplan ĂBruttelñ Langenenslingen Ittenhausen Seite 16 

menz umweltplanung  

 

(3) einen Ausgleich zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den 
Belangen der Waldbesitzer herbeizuführen. 

§ 9 Erhaltung des Waldes  
(1) Wald darf nur mit Genehmigung der höheren Forstbehörde in eine 
andere Nutzungsart umgewandelt werden (Umwandlung). Bei Um-
wandlungen, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung fallen, hat das Genehmigungsverfahren 
den in diesem Gesetz geregelten Anforderungen zu entsprechen. Um-
wandlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirkli-
chung eines Vorhabens erfolgen, das einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung unterzogen wird, werden in diese Umweltverträglichkeitsprüfung 
einbezogen. Die Entscheidung ergeht im Benehmen mit den beteilig-
ten Behörden; weitergehende Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag sind die 
Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers 
sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinan-
der abzuwägen. Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Um-
wandlung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung nicht 
vereinbar ist oder die Erhaltung des Waldes überwiegend im öffentli-
chen Interesse liegt, insbesondere wenn der Wald für die Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts, die forstwirtschaftliche Erzeugung oder die 
Erholung der Bevölkerung von wesentlicher Bedeutung ist. 

(3) Zum vollen oder teilweisen Ausgleich nachteiliger Wirkungen einer 
Umwandlung für die Schutz- oder Erholungsfunktionen des Waldes 
kann insbesondere bestimmt werden, daß  

1. in der Nähe als Ersatz eine Neuaufforstung geeigneter Grund-
stücke innerhalb bestimmter Frist vorzunehmen ist, 

2. ein schützender Bestand zu erhalten ist, 

3. sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen zu treffen sind. 

 

(4) Soweit die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung nicht ausge-
glichen werden können, ist seitens der eine Umwandlungsgenehmi-
gung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 beantragenden Person eine 
Walderhaltungsabgabe zu entrichten. Das Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz (Ministerium) regelt durch Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit dem Innenministerium, dem Finanzmi-
nisterium, dem Umweltministerium und dem Wirtschaftsministerium 
die Höhe der Walderhaltungsabgabe und das Verfahren ihrer Erhe-
bung. Die Höhe ist an den durchschnittlichen Kosten der nicht durch-
führbaren naturalen Ausgleichsmaßnahme zu bemessen; in unbedeu-
tenden Fällen kann von der Erhebung abgesehen werden. § 15 Absatz 
6 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und § 15 Absatz 4 des 
Naturschutzgesetzes (NatSchG) bleiben unberührt. 
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(5) Wird die Umwandlung genehmigt, so ist eine angemessene Frist 
für ihre Durchführung zu setzen. Die Genehmigung erlischt, wenn die 
Umwandlung nach Ablauf der Frist nicht begonnen ist. 

(6) Wird die Umwandlung ohne Genehmigung begonnen, so ist die Flä-
che innerhalb einer von der Forstbehörde zu bestimmenden Frist wie-
der aufzuforsten, soweit die Genehmigung nicht nachträglich erteilt 
wird. Zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Schutz- oder Erho-
lungsfunktionen können Auflagen über die Art der Wiederaufforstung 
erteilt werden. 

(7) Die Beseitigung des Baumbestandes zur Anlage forstbetrieblicher 
Einrichtungen einschließlich Erholungseinrichtungen (§ 4 Nr. 4) sowie 
die Anlage von Leitungsschneisen ist keine Umwandlung. Sie bedarf 
jedoch mit Ausnahme der Anlage von Waldwegen bei Flächen ab ein 
Hektar Größe der Genehmigung der Forstbehörde. 

§ 10 Besondere Fälle der Umwandlung von Wald  
(1) Soll für eine Waldfläche in einem Bauleitplan eine anderweitige Nut-
zung dargestellt oder festgesetzt werden, so prüft die höhere Forstbe-
hörde unbeschadet der Bestimmungen des § 8, ob die Voraussetzun-
gen für eine Genehmigung der Umwandlung nach § 9 vorliegen. 

(2) Soweit die Genehmigung der Umwandlung in Aussicht gestellt wer-
den kann, erteilt die höhere Forstbehörde darüber eine Umwandlungs-
erklärung. Wurde die Umwandlungserklärung erteilt, so darf die Ge-
nehmigung der Umwandlung nur versagt werden, wenn im Zeitpunkt 
des Antrages auf Umwandlungsgenehmigung eine wesentliche Ände-
rung der Sachlage eingetreten ist und zwingende Gründe des öffentli-
chen Interesses eine Versagung rechtfertigen. Kann die Umwand-
lungserklärung nicht erteilt werden, so kann der Bauleitplan nicht ge-
nehmigt werden. 

(3) Die Umwandlung nach § 9 darf erst genehmigt werden, wenn die 
Inanspruchnahme der Waldfläche für die genehmigte Nutzungsart zu-
lässig ist. 

Berücksichtigung:  
Die Belange des Forstes werden im Rahmen der Beschreibung der 
Umweltauswirkungen und Maßnahmen (Kapitel 5 und 6) berücksich-
tigt. Der Verlust von Waldflächen wird berücksichtigt und durch ent-
sprechende Maßnahmen ausgeglichen. 

3.2 Pläne und Programme  

Regionalplan  
In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Donau-Iller (Regional-
verband Donau-Iller, 2024) (Abb. 2) liegt der Geltungsbereich im Ge-
biet zur Sicherung von Wasservorkommen (Vorbehaltsgebiet). 
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Abb. 2: Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte und Lage des Gel-
tungsbereichs (Kreis) 

 

 

 

 
Flächennutzungsplan  
Der Standort nördlich des bestehenden Firmenstandorts wurde im 
Rahmen des Teilflächennutzungsplanes Gewerbe der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen mit dem Feststellungsbeschluss 
vom 29.06.2023 gesichert. Ein Teil des Plangebiets ist als gewerbliche 
Baufläche (Abb. 3) dargestellt, die übrigen Teilflächen sind als Fläche 
für Wald oder Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Im Teilflächen-
nutzungsplan Gewerbe sind im westlichen Teil des Geltungsbereichs 
Verkehrsflächen der L275 und die Zufahrt zum Gewerbebetrieb Firma 
Walz Verpackungen GmbH enthalten. Im Flächennutzungsplan ist die 
Mülldeponie innerhalb des Geltungsbereichs dargestellt.  

Im Teil-Flächennutzungsplan Gewerbe ist die Fläche mit einem Um-
fang von 5,13 ha als Gewerbliche Baufläche aufgeführt. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Bruttel umfasst 7,38 ha. 

Westlich des Geltungsbereichs grenzt der Siedlungsbereich von Itten-
hausen (Mischgebiet) an, südlich die Landesstraße L275 und die be-
stehenden Betriebsgebäude der Firma Walz Verpackungen GmbH. 
Nördlich und östlich grenzen Wald sowie landwirtschaftliche Nutzflä-
chen an. 
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Abb. 3: Auszug aus dem Teil-Flächennutzungsplan Gewerbe Verein-
barte Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen (Feststellungsbe-
schluss vom 29.06.2023), und Abgrenzung des Geltungsbe-
reichs (gestrichelte Linie) 

 

Berücksichtigung: 
Da die Festsetzung des Industriegebiets im Bebauungsplan nur ge-
ringfügig von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ab-
weicht, ist im vorliegenden Fall der Bebauungsplan gemäß § 8 (2) 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt (s. Begründung zum 
Bebauungsplan ĂBruttelñ) (Hahn, 2025). 

Die Ziele für das Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkom-
men werden über das fachtechnisch abgegrenzte Wasserschutzgebiet 
Ă¥sterbergñ (Kap. 3.3) berücksichtigt. 

3.3 Schutzgebiete  

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (LUBW, o. J.-a) 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich nahezu voll-
ständig innerhalb des Landschaftsschutzgebiets (LSG) Nr. 4.26.029 
ĂRiedlinger Albñ (s. Abb. 4 und Unterlage U2 Bestandsplan).  
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Abb. 4: Räumliche Lage des Geltungsbereichs (gestrichelte Linie) im 
Landschaftsschutzgebiet ĂRiedlinger Albñ (gr¿ne Flªche), ge-
schützte Biotope (pink) sowie Naturdenkmal (ND) angren-
zend 

 

Die für das LSG geltende Verordnung vom 29.06.2007 (GBl.), 
09.07.2007 (in Kraft), beinhaltet keinen konkreten Schutzzweck. Im ge-
schützten Gebiet sind Änderungen verboten, die die Landschaft ver-
unstalten, die Natur schädigen oder den Naturgenuss beeinträchtigen. 
Im Schutzgebietssteckbrief (LUBW, o. J.-a) wird das LSG als Weißju-
raoberfläche mit teilweise mächtiger Molassebedeckung (eiszeitliche 
Schmelzwasserrinnen) beschrieben. 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Naturdenkmäler. 
In ca. 10 m Entfernung zur Geltungsbereichsgrenze bei der Zufahrt zu 
den Bestandsgebäuden der Fa. Walz (Abb. 4 und Unterlage U2 Be-
standsplan) sind Ăzwei Linden bei der Kapelle am Brennenbühlñ als 
Naturdenkmal geschützt. (LUBW, o. J.-a) 

Die Feldhecke am östlichen Rand des Geltungsbereichs ist ein ge-
schütztes Biotop (Biotop Nr. 177224260018 ĂHecken und Feldgehölze 
südöstlich Ittenhausenñ) (LUBW, o. J.-a). 

Wasserschutzgebiet  
ĂDas Plangebiet liegt in der fachtechnischen Abgrenzung des Wasser-
schutzgebiets ´Österberg´. In der Zukunft entspricht das Gebiet der 
Zone III des Wasserschutzgebietes. Entsprechend der Besorgnis-
grundlage gelten die Regelungen der AWSV [Ergänzung Autor: Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen] 
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für die Zone III von Wasserschutzgebieten. Für Erdwärmesonden be-
stehen aus Grundwasserschutzgründen ein Verbot.ñ (Rothenhäusler, 
2024) 

Berücksichtigung: 
Um die Siedlungserweiterung im Geltungsbereich zu ermöglichen, soll 
die Fläche als Teilfläche des Landschaftsschutzgebiets aufgehoben 
werden. Ein Antrag auf Teilausgrenzung aus dem LSG wurde gestellt. 
Für die Inanspruchnahme des geschützten Biotops im Geltungsbe-
reich wurde ein Ausnahmeantrag und Ausgleich gestellt. Die Regelun-
gen für das fachtechnisch abgegrenzte Wasserschutzgebiet sind zu 
berücksichtigen. 

3.4 Forstrecht , Waldrefugium , Waldfunktionen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden Flurstücke als 
Waldflächen im Sinne des § 2 Landeswaldgesetzes (LWaldG) (Abb. 5) 
genutzt. Bei den Waldflächen auf Flst Nr. 2404 (Gemeinde Langenen-
slingen), Flst. Nr. 2407 und Flst. Nr. 2403 (Eigentümer Fa. Walz Ver-
packungen GmbH) handelt es sich um Laub- und Laubmischwald so-
wie Nadelwaldbestände. 

Ein Teil des Laubwalds auf dem Flurstück Nr. 2404 ist als Waldrefu-
gium ausgewiesen (Abb. 5). Es handelt sich um das Waldrefugium 
WR1 ĂHalde nºrdlich L275 (gg¿.Fa. Walz)ñ, eine Auff¿llflªche mit Alt-
buchen am Hang und Entwicklungsflächen. Es handelt sich um eine 
nutzungsfreie Waldfläche, sie dient der Sicherung von Alt- und Totholz.  

Abb. 5: Waldflächen und Waldrefugium WR1 ĂHalde nºrdlich L275 
(gg¿.Fa. Walz)ñ (gelb), Grenze des Geltungsbereichs (gestri-
chelte Linie) 
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Ein Teil des Waldes im Geltungsbereich erfüllt die Funktion als Erho-
lungswald Stufe 2 ohne rechtsverbindliche Ausweisung (Abb. 6). Bei 
der Stufe 2 handelt es sich um Wald mit relativ großer Bedeutung für 
die Erholung (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, o. J.) 

Abb. 6: Waldfunktion Erholungswald, Grenze des Geltungsbereichs 
(gestrichelte Linie) 

 

Als Erholungswald kartiert werden nur Wälder mit einer besonderen 
Bedeutung für die Erholungsnutzung. Es handelt sich um eine Abbil-
dung der potenziellen Inanspruchnahme von Wald durch Erholungsu-
chende an Spitzentagen. 

4 Methodik der Umweltprüfung  

Erhebungen  
Grundlage der Umweltprüfung sind örtliche Bestandsaufnahmen und 
Auswertungen allgemein verfügbarer Unterlagen wie Luftbilder, geolo-
gische, klimatologische und topographische Daten. Zur Klärung von 
Beeinträchtigungen der Pflanzenwelt wurde eine Biotoptypenkartie-
rung durchgeführt, für das Schutzgut Fauna wurden die Artengruppen 
Brutvögel, Fledermäuse und Reptilien erfasst. Um Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbilds ermitteln zu können, wurde eine Visualisierung 
der Gebäudehöhen durchgeführt. Detaillierte Methodenbeschreibun-
gen zur Bestandsaufnahme finden sich in Kapitel 5 ff. Die Datengrund-
lagen zur Beurteilung der Beeinträchtigungen sind als ausreichend zu 
werten. 

Beurteilung der Umweltauswirkungen  
Die Umweltprüfung verzichtet auf einheitliche ordinale Bewertungen zu 
allen Schutzgütern, da ein Vergleich zwischen den Schutzgütern im 
vorliegenden Fall auch ohne diese methodische Vereinheitlichung 
möglich ist. Die jeweilige Bestandsbeschreibung zu den Schutzgütern 
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gibt einen zusammenfassenden Überblick. Die betroffenen Schutzgü-
ter werden im Hinblick auf ihre Bedeutung betrachtet und den zu er-
wartenden Belastungen gegenübergestellt. Die Wirkungsprognosen 
erfolgen verbal-argumentativ unter Berücksichtigung der vorgesehe-
nen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung negativer Auswir-
kungen. 

Die Definition erheblicher Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 
4 Baugesetzbuch erfolgte anhand der Parameter Umfang der Belas-
tung, Bedeutung und Empfindlichkeit der betroffenen Schutzgüter und 
ggf. auftretende irreversible (nicht ausgleichbare) Schäden. Dabei wer-
den Umweltauswirkungen dann als erheblich eingestuft, wenn sie ent-
scheidungserheblich sind. So werden Auswirkungen, die zwingende 
Maßnahmen zur Schadensabwehr, die nicht der Abwägung zugänglich 
sind, erfordern, wie z. B. Lärmschutzmaßnahmen bei Überschreitung 
von Grenzwerten, als erheblich eingestuft. Ebenfalls erheblich sind 
Auswirkungen, die nicht ausgeglichen werden können. Dabei wird auf 
die Unterscheidung zwischen Ausgleichbarkeit und Ersatz im Sinne 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 15 Abs. 2 BNatSchG) 
zurückgegriffen. Nicht oder schwer ausgleichbare Beeinträchtigungen 
werden generell als erhebliche Umweltauswirkungen eingestuft. 

Wechselwirkungen  
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen  
Elementen eines Schutzguts und die funktionalen Beziehungen zwi-
schen den Schutzgütern wird in den folgenden Kapiteln (z. T. auch 
durch Querverweise) hingewiesen. Enge Wechselwirkungen bestehen 
im vorliegenden Fall zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser-
haushalt, da durch die Versiegelung die Grundwasserneubildung re-
duziert wird. Der Grundwasserhaushalt wiederum steht in Beziehung 
mit Flora und Fauna sowie dem Schutzgut menschliche Gesundheit. 

Bei der Prognose der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter in 
Kapitel 5 werden die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen be-
reits berücksichtigt.  

Berücksichtigung der Eingriffsregelung  
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG wird 
im Rahmen des Umweltberichts und Grünordnungsplans zum Bebau-
ungsplan ĂBruttelñ ber¿cksichtigt.  

Wesentliches Ziel der Konfliktanalyse im Umweltbericht und Grünord-
nungsplan ist die Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen der 
Umwelt, die einen Eingriffstatbestand im Sinne von § 14 Abs. 1 
BNatSchG darstellen. 

Das Maßnahmenkonzept im Umweltbericht und Grünordnungsplan 
soll gewährleisten, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur-
haushalt und Landschaftsbild durch geeignete Maßnahmen vermieden 
oder gemindert bzw. nicht reduzierbare Beeinträchtigungen kompen-
siert werden.  
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Die Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation sind 
in Kapitel 6 des vorliegenden Berichts aufgeführt. 

Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange  
Im vorliegenden Bericht werden die artenschutzrechtlich relevanten 
Sachverhalte in Verbindung mit dem geplanten Bebauungsplan in den 
Kapiteln 5.2.4, 5.2.5 und 5.2.8 dargestellt. Die in Verbindung mit dem 
Artenschutzrecht erforderlich werdenden Maßnahmen werden in Kapi-
tel 6 ausführlich dargestellt. In den vorliegenden Erläuterungen werden 
die Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirkung für die betroffenen Arten be-
schrieben. 

Die naturschutzfachlichen Angaben wurden so aufgebaut, dass eine 
schrittweise Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange möglich ist. 
Dabei waren folgende Fragen zu klären: 

1. Welche Arten können durch das Vorhaben betroffen sein? 
2. Wie wirkt das Vorhaben auf diese Arten? 
3. Treten Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG ein? 
4. Sind im Falle von 3. die Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. 

§ 45 Abs. 7 erfüllt? 

Zu 3. und 4. ergeben sich jeweils weitere Fragestellungen, die je nach 
betroffener Art beantwortet werden müssen. Daher werden sämtliche 
betroffene Arten einzeln beschrieben. In Ausnahmefällen ist es mög-
lich, Arten zu sogenannten ökologischen Gilden zusammenzufassen. 
Dies erfolgt für Arten des gleichen oder ähnlichen Anspruchstyps, die 
durch gleiche Vorhabenswirkungen und an gleicher Stelle betroffen 
sind. Außerdem müssen der Erhaltungszustand und die Gefährdungs-
situation für die Arten einer Gilde ähnlich sein. In der Regel werden 
daher nur weit verbreitete Arten zu Gilden zusammengefasst. 

Grundsätzlich unterliegen alle besonders geschützten Arten den Re-
gelungen des § 44 BNatSchG. Das Schutzregime unterscheidet je-
doch unterschiedliche Schutzkategorien, sodass sich unterschiedliche 
Rechtsfolgen ergeben. Die untenstehende Matrix (Tabelle 1) stellt den 
Zusammenhang zwischen den nach unterschiedlichen Rechtsgrundla-
gen besonders geschützten Arten und den jeweils zu beachtenden ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen her. 

Das strengere Schutzregime des § 44 ist auf folgende Gruppen anzu-
wenden: 

Á Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
Á Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
Á Arten, die im Bestand gefährdet sind, für die die Bundesrepublik 

eine hohe Schutzverantwortung besitzt und die per Rechtsverord-
nung nach nationalem Recht geschützt sind. 

Für alle weiteren besonders geschützten Arten greift die Legalaus-
nahme des § 44 Abs. 5 Satz 5. Das setzt jedoch voraus, dass für diese 
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Arten eine angemessene Berücksichtigung im Rahmen der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 13, 14 und 15 BNatSchG 
stattfindet. Dies geschieht durch die indikatorische Berücksichtigung 
wertgebender Artengruppen und der festgestellten besonders ge-
schützten Arten im Rahmen des Umweltberichts und Grünordnungs-
plans. 

Unter dem Aspekt der Umwelthaftung gem. Umweltschadengesetz 
und § 19 BNatSchG sind weitere europäisch geschützte Arten zu be-
achten (z. B. Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie). Diese Arten 
werden ebenfalls im Umweltbericht berücksichtigt. 

Tab. 1: Schutzstatus und daraus resultierende Bestimmungen des 
§ 44 BNatSchG (rot umrandet: Prüfgegenstand der speziel-
len artenschutzrechtlichen Prüfung bei Zulassungsentschei-
dungen zu Eingriffen n. § 15 BNatSchG [z. B. Planfeststel-
lung] oder Bebauungsplänen; gestrichelt: zurzeit nicht anzu-
wenden, da RVO nicht vorliegt) 

Gliederung der besonders ge-
schützten Arten  
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Streng gesch. Art n. Anh. IV FFH-RL X X X X X  

Europäische Vogelart nach VSR X X X  X  

Nach RVO zu § 54 (1) 2. im Bestand 
gefährdete Arten für die hohe 
Schutzverantwortung der BRD be-
steht (Verantwortungsarten)  

X  X X X  

Streng gesch. Art n. Anh. A EG-VO X X X X  X 

National streng gesch. Art n. Anl. 1 
Sp. 3 BArtSchVO 

X X X X  X 

Arten n. Anhang B EG-VO X - X X  X 

Arten n. Anl. 1, Sp. 2 BArtSchVO 
(national besonders geschützt) 

X - X X  X 

1) Vorhaben n. § 18 (2) 1 BNatSchG: 
Á Vorhaben in geltenden Bebauungsplänen nach § 30 BauGB 
Á Vorhaben innerhalb in Aufstellung befindlicher B-Pläne nach § 33 BauGB 
Á Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB 
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Bezüglich der Pflanzenarten  nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich 
aus § 44 Abs. 1, Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG 
zulässige Eingriffe folgendes Verbot: 

Á Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender 
Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares 
Beeinträchtigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender 
Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische 
Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standor-
tes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Bezüglich der Tierarten  nach Anhang IV a) FFH-RL und der Europäi-
schen Vogelarten  nach VS-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 
bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Ein-
griffe folgende Verbote:  

Á Verletzung oder Tötung  von Tieren oder ihrer Entwicklungsfor-
men. 

Á Erhebliches Stören  von Tieren während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Eine 
Störung ist erheblich, wenn Sie zu einer Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führt. 

Á Beschädigung oder Zerstörung  von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang gewahrt wird.  

Umwelthaftung  
Nach Inkrafttreten des Umweltschadensgesetzes (USchadG) im Jahr 
2007 besteht in Verbindung mit weiterführenden Regelungen im 
BNatSchG, WHG und BBodSchG die Verpflichtung zur Vermeidung 
von Umweltschäden, soweit diese nicht in Verbindung mit der Vorha-
benszulassung zuvor ermittelt, berücksichtigt und ausdrücklich zuge-
lassen wurden. Als Umweltschaden gem. § 2 USchadG gelten: 

Á Schäden an Gewässern (§ 90 WHG) 
Á Schädigungen des Bodens durch Beeinträchtigungen der Boden-

funktionen, von denen Gefahren für die menschliche Gesundheit 
ausgehen (§ 2 Abs. 2 BBodSchG) 

Á Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 
(Biodiversitätsschäden) (§ 19 BNatSchG) 

Im vorliegenden Fall sind nur die Biodiversitätsschäden nach 
§ 19 BNatSchG relevant. Zu betrachten sind:  



 

UB mit GOP Bebauungsplan ĂBruttelñ Langenenslingen Ittenhausen Seite 27 

menz umweltplanung  

 

Á Arten des Art. 4 Abs. 2 EG-VogelSchRL (Zugvögel mit besonderer 
Schutzerfordernis)1 

Á Arten des Anhang I EG-VogelSchRL (also nicht alle europ. Vogel-
arten) 

Á Arten der Anhänge II und IV FFH-RL 

Á Lebensräume der Arten des Anhang II FFH-RL 
Á Lebensräume der oben genannten geschützten Vogelarten 
Á Lebensräume nach Anhang I FFH-RL 
Á Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten des Anhang IV FFH-RL 

Das Umweltschadensgesetz zielt daher auch auf den Schutz von Arten 
und Lebensräumen ab, für die nach europäischem Recht von den Mit-
gliedsstaaten Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete ausgewiesen 
werden müssen. Dabei ist der Schutz allerdings nicht auf gemeldete 
oder gelistete Gebiete begrenzt, sondern besteht Ăungeachtet ihres 
Vorkommens innerhalb oder außerhalb eines Natura 2000-Gebietesñ 
(Schumacher & Fischer-Hüftle, 2021, S. 525). 

Nach § 19 Abs. 1 BNatSchG Ăist jeder Schaden, der erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des güns-
tigen Erhaltungszustandesñ der oben genannten Arten und Lebens-
räume hat, eine Schädigung im Sinne des Umweltschadengesetzes. 
Im Gegensatz zu den Regelungen des § 44 ff BNatSchG ist somit für 
jede Beeinträchtigung die Frage nach der Erheblichkeit zu stellen. Zur 
Beurteilung der Erheblichkeit sind die im Anhang I der Umwelthaf-
tungsrichtlinie enthaltenen Kriterien heranzuziehen. 

5  Umweltauswirkungen  

5.1 Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt  

5.1.1 Bestand  

Betroffenheiten des Menschen entstehen zum einen indirekt durch 
Auswirkungen auf andere Schutzgüter des Naturhaushalts, die Le-
bensgrundlage des Menschen sind. Solche Auswirkungen werden un-
ter dem jeweiligen Schutzgut beschrieben. Als eigenständige Schutz-
güter besonders zu betrachten sind die Gesundheit des Menschen und 
Bedingungen seiner Lebensqualität im umweltrelevanten Sinn (vgl. 
Gassner et al., 2010). Hierzu zählen die Situation im Wohnumfeld so-
wie die menschliche Gesundheit beeinträchtigende Störungen wie 
Lärm- und Luftbelastungen sowie Belastungen durch elektromagneti-
sche Felder. 

  

 
 
1 Welche Arten dies sind, wird von den Mitgliedsstaaten unter Berücksichtigung der Schutzerfor-
dernisse festgelegt. Für Bad.-Württ. sind die Arten durch das (Ministerium für Ernährung und 
Ländlichen Raum Baden-Württemberg, 2014) veröffentlicht. 
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Flächennutzung und Wohnumfeld  
Ittenhausen ist ein Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen mit ca. 230 
Einwohnern, der durch die Landwirtschaft und die denkmalgeschützte 
Anastasius-Kapelle sowie einen alten Lindenbaum geprägt ist. Der 
größte Teil der Siedlung ist Mischbaufläche, ein kleiner Teil im Süden 
ist gewerblich genutzte Fläche. Die landschaftlich reizvolle Gemarkung 
von Ittenhausen liegt bis auf die Ortslage selbst im Landschaftsschutz-
gebiet Riedlinger Alb und bietet Möglichkeiten für ruhige Erholung in 
der Natur. Südöstlich des Mischgebiets in ca. 230 m Entfernung befin-
den sich Bestandsgebäude der Firma Walz Verpackungen GmbH. Zwi-
schen Firmengelände und Waldrand liegt eine Sport- und Spielfläche. 
An der Zufahrt zum Firmengelände befinden sich eine denkmalge-
schützte Kapelle und zwei alte als Naturdenkmal geschützte Linden-
bäume. 

Lärm arme Gebiete  
Ein Faktor für die landschaftsgebundene Erholung ist die Freiheit des 
Raumes von störenden Zivilisationsgeräuschen. Von hoher Bedeutung 
für die Gesundheit und Erholung der Menschen sind die ruhigen, lärm-
armen Gebiete. 

Im Umweltbericht zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Do-
nau-Iller sind für die VVG Riedlingen Gebiete in der Region benannt, 
die am wenigsten von Verkehrslärmeinflüssen beeinträchtigt sind: ĂAm 
wenigsten von Verkehrslärmeinflüssen beeinträchtigt sind der östliche 
Teil des Wertachtals, das Schwäbische Donaumoos, der Dürmentinger 
Wald, die Schwäbische Alb bei Riedlingen und das Federseegebietñ 
(Regionalverband Donau-Iller, 2023). Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans liegt innerhalb des Gebiets Schwäbische Alb bei Riedlingen. 

Schallimmissionen durch Straßenverkehr  
Die bestehende Verkehrsbelastung auf der L275 lässt sich anhand von 
Zählstellen nördlich und südlich von Ittenhausen beschreiben. Laut 
Verkehrsmonitoring 2023 (Verkehrsministerium Baden-Württemberg, 
o. J.) besteht eine Verkehrsbelastung zwischen Gammertingen und It-
tenhausen von 2 140 Kfz/24h mit 163 Schwerverkehrsfahrzeugen/24h 
(Zählstelle 7721 1201). Zwischen Ittenhausen und Grüningen sind es 
3 314 Kfz/24 h mit 216 Schwerverkehrsfahrzeugen (Zählstelle 7822 
1200).  

Um die Relevanz der Lärmbelastung durch Straßenverkehr zu prüfen, 
erfolgt für diese Verkehre eine überschlägige Berechnung der Lärmbe-
lastung nach RLS-90 in einer Entfernung von 10 m zur Fahrbahnmitte 
innerorts anhand dieser Verkehrszahlen. Es werden nur die Tages-
werte (6 bis 22 Uhr) berechnet, da sich durch den zukünftigen Anlie-
ferverkehr nur Änderungen tagsüber ergeben. Danach ergeben sich 
die in Tabelle 2 gezeigten Lärmimmissionen. 
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Tab. 2: Verkehrsbelastung und Lärmimmissionen im Bestand an re-
präsentativen Straßenabschnitten 

Parameter  Gammertingen - 
Ittenhausen  

Ittenhausen -
Grüningen  

Täglicher Verkehr (DTV) 2 140 Kfz/24 h 3 314 Kfz/24 h 

davon LKW 163 LKW/24 h 216 LKW/24 h 

stündlicher Verkehr tagsüber 128,4 Kfz/h 198,8 Kfz/h 

LKW-Anteil (über 2,8 t) 8 % 7 % 

Mittelungspegel bei 50 km/h in 
10 Abstand zur Fahrbahnmitte 
und 1,5 m Höhe 

60,8 dB(A) 62,3 dB(A) 

Sowohl in Ittenhausen als auch in den Ortschaften zwischen Ittenhau-
sen und Grüningen sind die direkt an der L275 gelegenen Flächen als 
Dorf- und Mischgebiete ausgewiesen (Fortschreibung Flächennut-
zungsplan VVG Riedlingen - Wohnbauflächen, 2024). Der nach DIN 
18005 für Dorf- und Mischgebiete geltende Orientierungswert von 60 
dB(A) tags wird in einem Abstand von 10 m zur Fahrbahnmitte über-
schritten. Die Lärmgrenzwerte der 16. BImSchV von 64 dB(A) werden 
eingehalten. 

Unterstellt man den ungünstigen Fall, dass die höhere Verkehrsbelas-
tung unverändert auch in der Ortsdurchfahrt von Ittenhausen herrscht, 
bleiben die Lärmgrenzwerte der 16. BImSchV für Dorf- und Mischge-
biete im Bestand unterschritten. Im aktuellen Betrieb der Firma Walz 
Verpackungen GmbH sind nach Angaben der Firma derzeit ca. 30 
LKW pro Tag für den Warenein- und Warenausgang im Einsatz. Dieser 
Verkehr ist in den Bestandsdaten enthalten. 

Schallimmissionen aus Lager - und Produktionshallen  
Am derzeitigen Standort der Firma wird jede einzelne Palette über das 
Freigelände in mehrere Produktions- bzw. Lagerhallen transportiert, 
wodurch die Hallentore häufig geöffnet sind und der Schall nach außen 
dringen kann. Die Schallimmissionen aus den Lager- und Produktions-
hallen stellen aufgrund der Entfernung von mind. 250 m zur Ortslage 
von Ittenhausen keine erhebliche Lärmbelastung für die Einwohner 
dar.  

Luft belastungen  
Ein wesentlicher umweltbezogener Aspekt der menschlichen Gesund-
heit ist die Belastung des Freiraums mit Luftschadstoffen. Tabelle 3 
zeigt die für das Untersuchungsgebiet gegebene Vorbelastung mit 
Luftschadstoffen für einige quellenstarke Leitkomponenten. 

Nach der Flächendeckenden Ermittlung der Immissionsbelastung für 
Baden-Württemberg 2016 und Prognose 2025 für die Gemeinde Lan-
genenslingen (LUBW, o. J.-a) sind folgende Belastungen ermittelt bzw. 
berechnet worden: 
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Tab. 3: Vorbelastung ausgewählter Leitkomponenten von Luftschad-
stoffen 

Schadstoffkompo-
nente  

Grenzwert 
39. BImSchV  

Vorbelastung 
2016 

Planungsgebiet 

(LUBW, o. J.-a) 

Prognose 2025  

Planungsgebiet 

(LUBW, o. J.-a) 

Stickoxide (NO2) 
Jahresmittel [µg/m³] 

40 8 µg/m³ 5 µg/m³ 

Feinstaub (PM10) 
Jahresmittel [µg/m³] 

40 10 µg/m³ 9 µg/m³ 

(PM10) Anzahl Tage 
> 50 µg/m³ 

35 0 0 

Ozon (O3) - Jahres-
mittel [µg/m³] 

- 71 µg/m³ 70 µg/m³ 

Die Immissionsgrenzwerte werden im Gebiet Langenenslingen deut-
lich unterschritten. 

5.1.2 Bewertung/Prognose der Auswirkungen  

Lärm  
Die für Bebauung ausgewiesenen Flächen im Bebauungsplan werden 
teilweise im Immissionsbereich der Landesstraße, insbesondere im 
Schalleinwirkungsbereich, liegen.  

Zu der bestehenden Verkehrsbelastung kommt das zukünftige zusätz-
lichen LKW-Aufkommen nach Bau des geplanten Werks hinzu. Für 
den Warenein- und Warenausgang kommen 30 bis 40 LKW-Ladungen 
pro Tag zusätzlich bei der langfristig angestrebten Verarbeitung von 
ca. 40 000 t Papier/Wellpappe pro Jahr hinzu. Unter Berücksichtigung 
von Leerfahrten ergeben sich ca. 60 zusätzliche LKW-Fahrten/Tag. 
Zur Überprüfung der sich daraus resultierenden Lärmbelastung wer-
den diese Verkehre der bestehenden Verkehrsbelastung in beide Rich-
tungen zugeschlagen. Dabei wird der schlechteste Fall unterstellt, 
dass der gesamte zusätzliche LKW-Verkehr entweder vollständig von 
Süden oder vollständig von Norden über die L 275 an- und abfährt. Es 
ergeben sich die in Tabelle 4 dargestellten Belastungen. 
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Tab. 4: Verkehrsbelastung und Lärmimmissionen im Planungsfall an 
repräsentativen Straßenabschnitten 

Parameter  Gammer - 
tingen - 

Ittenhausen  

Zu-
nahme  

Ittenhausen -
Grüningen  

Zu-
nahme  

Täglicher 
Verkehr 
(DTV) 

2 200 Kfz/24 h 60 Kfz 3 374 Kfz/24 h 60 Kfz 

davon LKW 223 LKW/24 h 60 LKW 276 LKW/24 h 60 LKM 

stündlicher 
Verkehr 
tagsüber 

132 Kfz/h 3,75 LKW 202,5 Kfz/h 3,75 LKW 

LKW-Anteil 
(über 2,8 t) 

10,1 % 2 % 8,2 % 1 % 

Mittelungs-
pegel bei 50 
km/h im 10 
Abstand zur 
Fahrbahn-
mitte und 1,5 
m Höhe 

61,6 0,8 dB(A) 
0,13 % 

62,8 0,5 dB(A) 

0,08 % 

Unterstellt man den ungünstigen Fall, dass die höhere Verkehrsbelas-
tung unverändert auch in der Ortsdurchfahrt von Ittenhausen sowie 
den Ortschaften zwischen Ittenhausen und Grüningen herrscht, blei-
ben die Lärmgrenzwerte der 16. BImSchV (Tab. 5) für Dorf- und Misch-
gebiete unterschritten. Die Erhöhung des Lärms bleibt unter 1 dB(A), 
es ist von keiner wesentlichen Änderung des Verkehrslärms auszuge-
hen. 

Innerhalb des Geltungsbereichs können die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für Gewerbegebiete in einem Abstand weniger als 10 m 
zum Fahrbahnrand eingehalten werden.  

Zukünftig soll im neuen Werk der komplette Prozess innerhalb der ge-
schlossenen Gebäude stattfinden, sodass die produktionsbedingte 
Lärmbelastung stark reduziert wird. Es ist davon auszugehen, dass die 
Schallimmissionen in der Umgebung der Gebäude tagsüber stark re-
duziert werden und somit eine Entlastung stattfindet. 

Das ruhige Gebiet Schwäbische Alb bei Riedlingen wird im Planungs-
fall nicht durch Lärmimmissionen erheblich beeinträchtigt. 
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Tab. 5:  Grenz- und Richtwerte Lärmimmissionen 

Nutzung  

 

Orientierungswert  

DIN 180051 

Richtwert  

TA Lärm 2 

Grenzwert  

16. BImSchV 1 

tags  

[dB(A)]  

nachts  

[dB(A)]  

tags  

[dB(A)]  

nachts  

[dB(A)]  

tags  

[dB(A)]  

nachts  

[dB(A)]  

Allgem. 
Wohnge-
biet 

55 45/40 55 40 59 49 

Misch- und 
Dorfgebiet 

60 50/45 60 45 64 54 

Kerngebiet 65 55/50 60 45 64 54 

Gewerbe-
gebiet 

65 55/50 65 50 69 59 

Sonderge-
biet Klinik 
u.Ä. 

45 35 45 35 57 47 

1: für Verkehrslärm, der auf das Gebiet einwirkt 
2: zulässige Immissionspegel im Gewerbegebiet außerhalb der Gebäude 

Luftbelastungen  
Der Beurteilungswert gem. der 39. BImSchV beträgt für Feinstaub- 
(PM10) und Stickstoffdioxid-Belastungen (NO2) jeweils 40 µg/m³. Diese 
Werte werden mit den Prognosewerten 9 bzw. 5 µg/m³ für 2025 deut-
lich unterschritten. 

Derzeit ist noch nicht geklärt, aus welcher Energiequelle die Prozess-
wärme erzeugt wird. Die Tendenz geht in Richtung Strom und wird 
keine zusätzlichen Schadstoffimmissionen verursachen. 

Im Zuge des Betriebs der Firma Walz Verpackungen GmbH ist nach 
derzeitigem Stand nicht mit Luftschadstoff-, Geruchs- oder 
Staubimmissionen in erheblichem Umfang zu rechnen. 

Klimaanpassung  
Vor dem Hintergrund der Klimaveränderungen ist durch die Zunahme 
heißer und schwüler Tage mit zunehmender sommerlicher Wärmebe-
lastung zu rechnen. Dies wird in Kapitel 5.5. näher erläutert und Maß-
nahmen zur Klimaanpassung beschrieben. 

Blendwirkung  
Im Bereich der Stellplätze ist für Autofahrer entlang der Landesstraße 
mit Ablenkung und Blendwirkung, insbesondere bei Dunkelheit zu 
rechnen.  

Maßnahmen  
Da eine Entlastung von Schallimmissionen in der Umgebung des ge-
planten Werks zu erwarten ist, sind keine Maßnahmen zur Vermeidung 
von Lärmbelastungen vorgesehen. Maßnahmen zum Schutz vor Ver-
kehrslärm im Geltungsbereich sowie in den umliegenden Ortschaften 
sind nicht erforderlich. 
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Zur Vermeidung der Blendwirkung und Ablenkung von Fahrzeuglen-
kern, insbesondere bei Dunkelheit, wird vor den Stellplätzen entlang 
der Landesstraße eine ausreichend breite Zone eingeplant, in der eine 
Sträucher- und Baumpflanzung vorgesehen wird. Die Mindesthöhe der 
Pflanzung muss 0,8 m betragen. Sicherheitsabstände zur Straße wer-
den beachtet. 

Fazit: 
Erhebliche Beeinträchtigungen der Gesundheit der Bevölkerung durch 
zusätzliche Lärm-, Geruchs- und Luftbelastungen werden nicht prog-
nostiziert, Maßnahmen sind nicht erforderlich. Möglichen Gefährdun-
gen von Fahrzeuglenkern durch Blendwirkung und Ablenkung entlang 
der Landesstraße wird durch Bepflanzungen entgegengewirkt. 

5.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

5.2.1 Untersuchungsmethoden  

Durch die erweiterten artenschutzrechtlichen Bestimmungen und die 
Bestimmungen zur Umwelthaftung ist es erforderlich, die Betroffenheit 
der freilebenden Tier- und Pflanzenwelt zu beurteilen. Hierfür wurden 
für die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien Bestandsauf-
nahmen durchgeführt. Die Lage der Revierzentren wertgebender Arten 
und für Fledermäuse bedeutende Strukturen sind in Unterlage U2 gra-
fisch dargestellt. 

Die Erfassung der Vogelfauna  erfolgte nach der Methode der Revier-
kartierung (Südbeck et al., 2005). Von Ende März bis Ende Juni 2023 
fanden insgesamt 6 Begehungen statt (Tab. 6). Bei den Begehungen 
wurden alle revieranzeigenden Verhaltensweisen (Gesang, Nestbau, 
Revierkämpfe, bettelnde Jungvögel u.a.) protokolliert. Aufgrund der Er-
weiterung des Bebauungsplangebietes in den Wald wurden im Unter-
suchungsjahr 2024 vier weitere Vogelbegehungen durchgeführt. Der 
Fokus der Untersuchung lag auf den Gehölzbrütern des Waldes. Im 
Hinblick auf die Spechte und Eulenvögel (Sperlingskauz und Raufuß-
kauz) erfolgten die Begehungen im zeitigen Frühjahr von Februar bis 
April, darunter eine Nachtbegehung (Tab. 7). Bei den Begehungen 
wurden auch Klangattrappen eingesetzt und die Horste und Höhlen 
kartiert. 

Nach Abschluss der Geländearbeiten erfolgte eine Statuseinstufung 
anhand artspezifischer, der Brutbiologie der jeweiligen Art angepasster 
Kriterien. Für die zur Kartierung von Singvogelarten im Gelände wich-
tige Verhaltensweise ĂGesangñ ist i.d.R. die Beobachtung an 2 Termi-
nen im Abstand von mindestens 7 Tagen für den Status Brutvogel er-
forderlich, wªhrend bei den Verhaltensweisen ĂNest- oder Hºhlenbauñ, 
ĂAltvogel mit Futter oder Kotsackñ und ĂIntensives Warnverhaltenñ bei 
vielen Arten bereits eine einmalige Feststellung ausreichend ist. Gene-
rell gilt, dass mindestens eine Beobachtung innerhalb des artspezifi-
schen Erfassungszeitraumes liegen muss. Die Erfassung der Brutvö-
gel und deren Verortung basiert zu Teilen auf akustischen Hinweisen. 
Teilweise wurden auch bereits flügge und mobile Jungvögel erfasst. 
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Daher sind die festgelegten und dargestellten Revierzentren mit einer 
gewissen Ungenauigkeit zu betrachten und können von der eigentli-
chen Brutstätte abweichen. Aufgrund der zweijährigen Erfassungspe-
riode kommt es zum Teil zu überschneidenden Revierzentren, diese 
wurde für die endgültige Darstellung auf ein Zentrum bereinigt.  

Tab. 6: Untersuchungstermine 2023 

Datum  Uhrzeit  Wetter  

26.03.2023 21:45-23:45 10-11 °C, fast windstill 

12.04.2023 09.00-12.15 10-11 °C, heiter bis nieselig, fast wind-
still 

07.05.2023 05:45-07:45 6-9 °C, heiter, windstill 

27.05.2023 05.00-07.00 9 °C, heiter, leichter NO-Wind 

07.06.2023 04.30-06.30 9 °C, klar, windstill 

30.06.2023 19:00-20:30 17-19 °C, klar, ab 20:30 Uhr gewittrig 

 

Tab. 7: Untersuchungstermine 2024 

Datum  Uhrzeit  Wetter  

11.02.2024 21:45-23:45 5 °C, windstill und klar, ab 23 Uhr leich-
ter SW-Wind 

25.02.2024 09.30-12.00 7 °C, heiter, leichter SO-Wind 

31.03.2024 09:00-11:15 6 °C, bedeckt bis heiter, windstill 

14.04.2024 06.00-09.00 8-13 °C, heiter, windstill 

 
Zur Betrachtung der Fledermausfauna  wurden von Mai bis Septem-
ber 2023 und im Juli 2024 verschiedene Untersuchungen durchge-
führt. Bei einem ersten Termin wurde das Gebiet tagsüber begangen 
und eine Bewertung der Fläche als möglicher Lebensraum für Fleder-
mäuse vorgenommen. Hierbei wurden verschiedene Aspekte wie die 
Eignung als Quartier- und Jagdlebensraum, sowie die Anbindung an 
angrenzende Teillebensräume und mögliche Transferstrecken unter-
sucht. 

Die Waldbereiche wurden am 01.09.2023 und am 08.07.2024 auf 
Baumhöhlen und auf ihre Eignung als Quartier hin begutachtet. Am 
27.05.2023, 24.06.2023 und 08.07.2024 wurden in dem Untersu-
chungsgebiet Transektbegehungen durchgeführt und Lautaufnahmen 
jagender Fledermäuse aufgezeichnet. Alle Begehungen erfolgten bei 
trockenem und weitestgehend windstillem Wetter mit Lufttemperaturen 
(deutlich) über 10 °C. Bei allen Begehungen wurde gezielt während der 
Abenddämmerung auf Fledermäuse geachtet, die möglicherweise aus 
vorhandenen Baumhöhlen, Gebäuden oder sonstigen Quartieren aus- 
bzw. einflogen. Jagende und ausfliegende Fledermäuse wurden mit 
Fledermausdetektoren (Pettersson D1000X) hörbar gemacht und die 
Laute digital aufgezeichnet. An zwei Standorten mit zu erwartender hö-
herer Fledermausaktivität im Wald wurden über insgesamt 30 Nächte 
automatische Lautaufzeichnungen vorgenommen, um die Nutzungs-
dynamik der hier vorkommenden Arten zu erfassen.  
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Quartiersuche  
Fledermäuse können eine Vielzahl von Quartieren nutzen. Je nach 
Fledermausart und Jahreszeit können dies Baumhöhlen, abstehende 
Rinde, Holzstapel, alle möglichen Spalten, Räume bzw. Hohlräume an 
Gebäuden, aber auch Mauern, Stollen, Höhlen, Felsspalten und vieles 
mehr sein.  

Bei der Quartiersuche wurden tagsüber am 01.09.2023 und am 
08.07.2024 die betroffenen Waldbereiche untersucht. Hierbei wurde 
vor allem der Aspekt zur Eignung als Quartier berücksichtigt. Das Ge-
lände wurde zur Quartiersuche abgegangen und die Bäume mit einem 
Fernglas nach vorhandenen Quartiermöglichkeiten, Höhlen, 
Stammanrissen und Spalten abgesucht. Mit Hilfe eines Ultraschallde-
tektors wurde geprüft, ob Soziallaute anwesender Fledermäuse hörbar 
waren. Bei allen Transektbegehungen wurde speziell auf Fledermäuse 
geachtet, die möglicherweise von Quartieren abflogen. 

Transektbegehungen  
Fledermäuse orientieren sich mit Ultraschalllauten, die reflektierten 
Echos ermºglichen es ihnen sich ein ĂHºrbildñ ihrer Umgebung und 
möglicher Beute zu erstellen. Mit der Echoortung können auch sehr 
kleine und feine Strukturen wahrgenommen werden. Die Struktur der 
Echoortungslaute ist weitgehend artspezifisch. Eine außerordentliche 
Variabilität in der Anpassung an verschiedene Echoortungs-Aufgaben 
und sehr ähnliche Lautstrukturen bei manchen Fledermausgattungen 
schränken eine Artbestimmung allerdings stark ein. 

Das Gebiet wurde am 27.05.2023, 24.06.2023 und 08.07.2024 began-
gen. Bei jedem Termin wurde der Ausgangspunkt neu gewählt, um die 
verschiedenen Bereiche zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu errei-
chen. Die Untersuchungsflächen wurden von einer Person abgegan-
gen, zum Vergleich wurden Referenzflächen außerhalb des Eingriffs-
bereiches ebenfalls mit untersucht.  

Bei den Transektbegehungen wurden Echoortungslaute von jagenden 
und vorbeifliegenden Fledermäusen mit Pettersson D1000X Fleder-
mausdetektoren hörbar gemacht und digital aufgezeichnet. Eine an-
schließende Auswertung der Echoortungslaute am Computer mit dem 
Auswerteprogramm Selena (© Lehrstuhl für Tierphysiologie, Uni Tü-
bingen) machte zusammen mit weiteren Daten aus Sichtbeobachtun-
gen bzw. dem Flugverhalten und dem Vergleich der aufgezeichneten 
Rufe mit Lauten aus einer umfangreichen Referenz-Datenbank, die 
alle europäischen Fledermausarten umfasst, in gewissen Grenzen 
eine Artzuordnung möglich. Alle erstellten Lautaufzeichnungen wurden 
archiviert. 

Automatische Lauterfassung  
Um längerfristige Daten zur Nutzung im Bereich der höchsten zu er-
wartenden Fledermausaktivität sowie in relevanten Bereichen mit Leit-
linienfunktion oder möglichen Jagdgebietsschwerpunkten zu erlangen, 
wurden Geräte zur automatischen Lautaufzeichnung eingesetzt.  
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Vom 24.06.2023 bis zum 30.06.2023 sowie vom 30.06.2024 bis zum 
08.07.2024 wurden je zwei Anlagen am Waldrand bzw. im betroffenen 
Waldbestand betrieben (Abb. 7). Dabei wurden zwischen 19 Uhr am 
Abend und 7 Uhr am Morgen alle Ultraschalllaute, die eine gewisse 
Intensitätsschwelle überschritten, digital aufgezeichnet und abgespei-
chert. Die so über einen längeren Zeitraum erfassten Daten wurden 
mit speziellen Computerprogrammen ausgewertet. Ziele der automati-
schen Lauterfassung waren die Registrierung von selten auftretenden 
oder sehr leise rufenden Arten und die Aufzeichnung von größeren 
Lautserien schwierig zu bestimmender Arten sowie die Einschätzung 
der zeitlichen Nutzungsdynamiken. 

Eingesetzte Geräte  
Bei der automatischen Lautaufzeichnung wurden digitale Batcorder 3.1 
der Firma ecoObs eingesetzt. Die Auswertung erfolgte schrittweise 
entlang eines Entscheidungsbaumes mit Hilfe des Statistik-Pro-
gramms R basierend auf Datenparametern, die mit den Analysepro-
grammen bcadmin und batident aus den Lautaufnahmen extrahiert 
wurden. In einem ersten Analyseschritt wurden Sequenzen von Laub-
heuschrecken oder andere Ultraschallquellen ausgesondert, die ver-
bleibenden Aufnahmen schrittweise Artengruppen und soweit möglich 
Arten zugeordnet. Dabei erfolgte ein Abgleich der Lautaufnahmen mit 
einer umfassenden Referenzdatenbank. Einzelne fragliche Lautse-
quenzen wurden mit bcanalyse und Selena (s.o.) ausgewertet und ma-
nuell nachbestimmt. Alle automatisch erstellten Lautaufzeichnungen 
wurden archiviert. 

Abb. 7: Standorte der batcorder-Aufzeichnungen: rot ï Dauerauf-
zeichnung 2023, gelb ï Daueraufzeichnung 2024 
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Die Erfassung der Reptilien  orientierte sich an den von (Albrecht et 
al., 2014) vorgeschlagenen Methoden. Sie wurde nicht flächende-
ckend durchgeführt, sondern konzentrierte sich auf repräsentative, für 
Reptilien besonders geeignete Lebensräume. Nachweise erfolgen ins-
besondere über Sichtbeobachtungen. Die relevanten Strukturen wur-
den langsam (ca. 500 m/h) abgelaufen und anwesende bzw. flüch-
tende Tiere in eine Karte eingetragen. Es wurden insgesamt 3 Bege-
hungen durchgeführt. Nachdem an keiner der Termine ein Nachweis 
gelang, wurden die Untersuchungen abgebrochen. 

Tab. 8: Begehungstermin Reptilien 

Datum  Uhrzeit  Wetter  

25.05.2023 10:30-12:30 20 °C, bewölkt, leichter Wind 

20.09.2023 10:30-12:00 21 °C, bedeckt bis heiter, windstill 

14.05.2024 10:00-12:00 19-21 °C, windstill  

Die im Gebiet vorkommenden Biotoptypen  wurden am 25.05.2023 
(Offenland) und am 01.10.2024 (Wald sowie nördlich angrenzende Bi-
otoptypen) unter Verwendung des Kartierschlüssels der LUBW 
(LUBW, 2018) erfasst. Zur Ansprache des vorkommenden Grünlands 
wurden am gleichen Termin Vegetationsaufnahmen nach der Methode 
der LUBW (2016) durchgeführt. 

5.2.2 Zielartenkonzept, Biotopverbund  

Laut Zielartenkonzept Baden-Württemberg hat die Gemeinde Lange-
nenslingen eine besondere Schutzverantwortung für die Habitate Mitt-
leres Grünland, Höhlen und Stollen, Lichte Trockenwälder. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans kommt mittleres Grünland vor (Bi-
otoptyp Fettwiese, kleinflächig Magerwiese mittlerer Standorte).  

Das Vorhandensein des Anspruchstyps Mittleres Grünland im Gel-
tungsbereich ist als Hinweis auf mögliche Entwicklungspotenziale, 
nicht als bestehende Habitatpotenzialfläche zu verstehen (Geißler-
Strobel et al., 2009). Das vorhandene Grünland weist keine Artenzu-
sammensetzung auf, die eine besondere Schutzverantwortung be-
gründen könnte. 

Teile der Baumbestände und Hecken zwischen dem östlichen Orts-
rand und der westlichen Grenze des Geltungsbereichs sind Kernflä-
chen des Biotopverbunds mittlerer Standorte (LUBW, o. J.-a). Sie lie-
gen außerhalb des Geltungsbereichs und sind nicht von dem Vorha-
ben betroffen.  

5.2.3 Biotoptypen und Vegetation  

Im Geltungsbereich herrscht landwirtschaftliche Nutzung mit Grünland 
auf mäßig geneigten Hängen vor. Waldnutzung findet im Untersu-
chungsgebiet weitgehend auf steilen Geländestufen im nördlichen Teil 
des Geltungsbereichs und angrenzend statt. Hecken, eine junge Obst-
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plantage und Einzelbäume sowie Verkehrsflächen sind weitere Struk-
turen mit einem geringen Flächenanteil im Gebiet. Es handelt sich im 
Wesentlichen um Biotoptypen frischer Standorte. 

Die Lage der Biotoptypen im Geltungsbereich und auf angrenzenden 
Flächen ist in Unterlage U2 grafisch dargestellt und im Folgenden be-
schrieben. 

Streng geschützte Pflanzenarten wurden innerhalb des Geltungsberei-
ches nicht festgestellt. 

Gehölzarme Biotoptypen  
33.41 00 Fettwiese mittlerer Standorte  
Den größten Teil des Geltungsbereichs nimmt der Biotoptyp Fettwiese 
mittlerer Standorte ein. Die Fettwiesen auf den Flurstücken Nr. 2407 
und 2409 sind hochwüchsig, mäßig artenreich ausgeprägt (Anhänge 2 
bis 4, max. 14 Zählarten in den Schnellaufnahmen) und von Gräsern 
dominiert. Arten der Magerwiesen (Orientalischer Bocksbart Tragopo-
gon orientalis, Gewöhnliches Ruchgras Anthoxanthum odoratum, Wie-
sen-Flockenblume Centaurea jacea) kommen in geringer bis sehr ge-
ringer Häufigkeit vor, mit Ausnahme von Randflächen entlang von We-
gen. Im Umfeld des Geltungsbereichs kommen weitere Flurstücke mit 
Grünlandnutzung und dem Biotoptyp mäßig artenreiche bzw. arten-
arme Fettwiese vor. 

33.43 00 Magerwiese mittlerer Standorte  
Entlang des Waldrands im nördlichen Teil des Geltungsbereichs auf 
FlSt. Nr. 2407 ist eine Magerwiese mittlerer Standorte ausgebildet. Es 
handelt sich um einen etwas schwachwüchsigeren und artenreicheren 
Bestand im Vergleich zur südlich und östlich angrenzenden Fettwiese. 
Aufgrund der geringen Zahl wertgebender Arten der Magerwiesen (Ori-
entalischer Bocksbart Tragopogon orientalis, Sumpf-Vergissmeinnicht 
Myosotis palustris), des Vorkommens von weniger als 20 Arten (An-
hang 5, insgesamt 16 Zählarten in der Schnellaufnahme) und des häu-
figen Auftretens beeinträchtigender Arten, handelt es sich nicht um den 
Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-Mähwiese und somit nicht um 
einen gem. § 30 NatSchG geschützten Bestand. 

33.62 00 Grünlandansaat  
Auf einem Flurstück nördlich des Geltungsbereichs wurde eine Klee-
Gras-Mischung eingesät. 

35.11 00 Nitrophytische Saumvegetation  
Innerhalb des Geltungsbereichs am Waldrand besteht der Unterwuchs 
einer jungen Obstbaumplantage aus einer nitrophytischen Saumvege-
tation. Außerhalb kommt dieser Biotoptyp nördlich des Geltungsbe-
reichs auf einer Böschung mit einer Baumreihe vor. 

35.12 00 Mesophytische Saumvegetation  
Auf einer aufgeschütteten steinigen Fläche (Löschwasserstelle west-
lich des Geltungsbereichs) hat sich eine mesophytische Saumvegeta-
tion mit schütterem niedrigem Bewuchs entwickelt. 
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35.64 00 Ausdauernde grasreiche Ruderalvegetation  
Dieser Biotoptyp ist auf selten gemähten Straßenrändern entlang der 
Landesstraße L275 anzutreffen. Weitere Flächen mit grasreicher Ru-
deralvegetation haben sich am Rand der Schotterfläche im nordwest-
lichen Teil des Geltungsbereichs entwickelt. 

37.11 00 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation  
Diese Ackerfläche liegt nördlich außerhalb des Geltungsbereichs und 
weist eine artenarme Unkrautvegetation auf. 

37.21 00 Obstplantage  
Es handelt sich um eine eingezäunte Fläche am Waldrand innerhalb 
des Geltungsbereichs mit frisch gepflanzten jungen Niederstamm-
Obstbäumen mit geringem Pflanzabstand und nitrophytischer Saum-
vegetation als Unterwuchs. 

Gehölzbestände und Gebüsche  
41.22 00, 41.22 61 Feldhecke mittlerer Standorte  
Entlang der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze stockt eine dichte 
und teilweise breite Feldhecke, die im nördlichen Abschnitt in ein Feld-
gehölz übergeht. Es handelt sich um eine Teilfläche des geschützten 
Biotops Nr. 177224260018 ĂHecken und Feldgehölze südöstlich Itten-
hausenñ. Die weiteren Teilflächen dieses geschützten Biotops (linien-
hafter eschenreicher Feldgehölzriegel, zwei schlehenreiche Feldhe-
cken und eine hochwüchsige Baumreihe) liegen außerhalb des Gel-
tungsbereichs. Aus dem Feldgehölzriegel und der hochwüchsigen 
Baumreihe (Offenland-Biotopkartierung von 1994 (LUBW, o. J.-a)) ha-
ben sich Sukzessionswaldbestände entwickelt. 

Im Bereich der westlichen Geltungsbereichsgrenze sind weitere Feld-
hecken an der L275 bzw. ein Feldgehölz an einem Schotterweg zu fin-
den. Die 2023 kartierte Feldhecke mit Bäumen an der L275 wurde in-
zwischen gerodet. 

43.11 00 Brombeer -Gestrüpp  
Auf einer ungemähten Fläche nahe des Schotterplatzes im nordwest-
lichen Teil des Geltungsbereichs hat sich ein Brombeer-Gestrüpp ent-
wickelt. 

45.30 00 Einzelbäume  
Entlang der L275 stehen Laubbäume mittleren Alters (ca. 30-40 Jahre) 
in weitem Abstand zueinander. Davon stehen zwei Bäume am Rand 
bzw. innerhalb des Geltungsbereichs. Im Geltungsbereich stehen zwei 
weitere Bäume am Bruttelweg. 

An der Zufahrt zu den bestehenden Gebäuden der Fa. Walz Verpa-
ckungen GmbH stehen zwei alte Linden bei der Kapelle. Die Linden 
sind als Naturdenkmal geschützt. Ältere Obst- und sonstige Laub-
bäume stehen auf einem Feldrain am Ackerrand nördlich des Plange-
biets. 
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Wald 
Der Standortswald ist nach der Karte der Potentiellen Natürlichen Ve-
getation M 1:200.000 der Waldgersten-Buchenwald, örtlich Waldmeis-
ter-Buchenwald oder Seggen-Buchenwald der Albhochfläche (LUBW, 
o. J.-a) . 

55.21 00 Waldgersten -Buchen -Wald, FFH-LRT 9130 
Auf dem steilen Hang im nördlichen Teil des Geltungsbereichs und an-
grenzend stockt ein geschlossener Hallenwald meist ohne Strauch-
schicht. In der lückigen Krautschicht sind Waldmeister (Galium odora-
tum) und Waldgerste (Hordelymus europaeus) verbreitet, in Randflä-
chen kommt Brombeer-Gestrüpp vor. Der Bestand wird dem Wald-
gersten-Buchen-Wald zugeordnet und ist in der Forsteinrichtung als 
ca. 65 bis 145 Jahre alter Bestand angegeben. In der Baumschicht 
dominieren Buchen (Fagus sylvatica) mit 80 % Anteil. Nebenbaumar-
ten sind Esche (10 %), Bergahorn (5 %) und sonstige Laubbaumarten 
(5 %). Der Buchen-Altholz-Bestand in Gemeindeeigentum ist eine Teil-
fläche des Waldrefugiums (Waldrefugium ĂHalde nºrdlich L275 (gg¿. 
Fa. WALZñ, Gemeinde Langenenslingen)). Hier findet keine forstwirt-
schaftliche Nutzung statt, Bäume mit Baumhöhlen (Habitatbäume) 
werden im Bestand belassen. Der östlich angrenzende Waldgersten-
Buchen-Wald ist in Privatbesitz, hat jedoch eine ähnliche Zusammen-
setzung. Er unterscheidet sich vom westlichen Buchen-Bestand durch 
das Vorhandensein einer Strauchschicht. Die Krautschicht ist typisch 
für Waldgersten-Buchen-Wälder ausgeprägt. Diese ist aufgrund von 
Schutt-Ablagerungen jedoch lückig und stellenweise nitrophytisch. 

Weitere Waldgersten-Buchen-Waldbestände grenzen im Norden und 
Nordosten an den Geltungsbereich an.  

58.11 00 Sukzessionswälder aus langlebigen Bäumen  
Ein junger Waldbestand ist dem Buchen-Altholz-Bestand und dem 
Edellaubholzbestand vorgelagert. Dieser auf der ehemaligen Deponie 
(Altablagerung Kienlen, s. Kap. 5.3.1, Abb. 25 und Unterlage U2) sto-
ckende Wald ist aus jungen Laubbäumen und Sträuchern zusammen-
gesetzt. Es herrschen Laubbaum- und Straucharten der Sukzessions-
wälder vor (Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior, Feld-Ahorn Acer 
campestre, Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus, Schwarz-Erle Alnus glu-
tinosa, Sal-Weide Salix caprea, Gewöhnliche Hasel Corylus avellana, 
u. a.). Stellenweise sind Ablagerungen (Bauschutt, Steine) oberfläch-
lich sichtbar und als offene Bodenstellen wenig bewachsen. Die Kraut-
schicht ist durch nitrophytische Saumvegetation geprägt. Der Bestand 
ist eine Teilflªche eines Waldrefugiums (Waldrefugium ĂHalde nºrdlich 
L275 (gg¿. Fa. WALZñ, Gemeinde Langenenslingen)). 

Weitere Sukzessionswaldbestände, die sich z. T. angrenzend an Bu-
chen-Baumholz oder aus durchgewachsenen Feldhecken entwickelt 
haben, befinden sich außerhalb des Plangebiets. Das Alter beträgt in 
einem Bestand auf FlSt. Nr. 2404/1 am Ortsrand 65 bis 115 Jahre, an-
sonsten sind alle Sukzessionswälder deutlich jünger. Es sind ebenfalls 
stellenweise Ablagerungen mit steinigem Material anzutreffen.  
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59.16 00 Edellaubholzbestand  
Im nordwestlichen Teil des Geltungsbereichs ist die ehemalige Depo-
nie Kienlen mit Laubbaumarten aufgeforstet worden. Hier geht die 
leicht geneigte Fläche in den steileren Hang über. Es dominieren die 
Baumarten Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excel-
sior), Feldahorn (Acer campestre), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
mit einem Anteil sonstiger, z. T. nicht heimischer Laubbaumarten (Ro-
binie Robinia pseudoacacia). Dieser Edellaubholzbestand ist jünger 
als der angrenzende Buchenwald. Er ist eine Teilfläche des Waldrefu-
giums (Waldrefugium ĂHalde nºrdlich L275 (gg¿. Fa. WALZñ, Ge-
meinde Langenenslingen)). 

59.20 00 Mischbestand, Laub - und Nadelholz  
Ein Waldbestand im nordöstlichen Teil des Geltungsbereichs ist aus 
Gewöhnlicher Fichte (Picea abies), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus 
excelsior), Feld-Ahorn (Acer campestre), Berg-Ahorn (Acer pseudopla-
tanus), Vogel-Kirsche (Prunus avium) und anderen Laubbaumarten 
sowie Sträuchern zusammengesetzt. Der am Hang stockende Bestand 
hat ein Alter von ca. 60 bis 80 Jahren. 

59.22 00 Mischbestand,  überwiegend Nadelholz  
Dieser außerhalb des Geltungsbereichs stockende Waldbestand wird 
von jungen Fichten (Picea abies) dominiert. Einzelne alte Buchen und 
Fichten sind im Bestand eingestreut vorhanden.  

59.44 00 Fichten -Bestand  
Der teilweise im Geltungsbereich stockende Wald im nördlichen steilen 
Hangbereich besteht aus einem 85 bis 95 Jahre alten Fichten-Baum-
holz, auf gemeindeeigener Fläche mit Naturverjüngung von Bergahorn 
und Buche, sowie einem geringen Anteil von Eschen, insbesondere 
am Waldrand. Der östlich angrenzende dichte Fichtenbestand ist Pri-
vateigentum. 

Im flacher werdenden Bereich nördlich des steilen Hangs befindet sich 
ein weiterer Fichtenbestand mit einem Alter von ca. 20 Jahren. 

Siedlungs - und Infrastrukturflächen  
60.10 00 Von Bauwerk bestandene Fläche, 60.21 00 Straße, Weg 
oder Platz, völlig versiegelt , 60.23 00 Weg, Platz mit wassergebun-
dener Decke , 60.25 00 Grasweg , 60.41 00 Lagerplatz  
Straßen-, Weg- und Platzflächen im Geltungsbereich sind asphaltiert 
oder geschottert und überwiegend ohne Vegetation. Auf der geschot-
terten Platzfläche im Nordwesten des Plangebiets hat sich auf Teilflä-
chen ein lückiger Trittpflanzenbestand entwickelt. Entlang des nördli-
chen Waldrands verläuft ein Grasweg. Der Lagerplatz am südlichen 
Waldrand ist von grasreicher Ruderalvegetation bewachsen. 
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5.2.4 Europäische Vogelarten  

Bei der Revierkartierung im Jahr 2023 konnten insgesamt 52 Vogelar-
ten erfasst werden, von denen 41 Arten als Brutvögel bzw. brutver-
dächtig und 5 Arten als Nahrungsgäste eingestuft wurden (Tab. 9). 
Eine Art (Sumpfrohrsänger) befand sich auf dem Durchzug. Bei 5 Arten 
war der Status unklar. Wendehals und Trauerschnäpper gelten in Ba-
den-W¿rttemberg als Ăstark gefªhrdetñ. Feldsperling, Goldammer, 
Grauschnäpper, Haussperling, Mehlschwalbe und Turmfalke stehen 
auf der Vorwarnliste.  

Im Untersuchungsgebiet konnten 95 Vogelreviere lokalisiert werden. 
Die Revierzentren liegen alle innerhalb des Waldes oder an Waldrand 
und Feldgehölz. Besonders bemerkenswert ist das Vorkommen des 
Wendehalses am Westrand des Untersuchungsgebiets. Wertgebende 
Arten der angrenzenden Wälder sind Rauhfußkauz, Schwarzspecht 
und Rotmilan. Von letzterem konnte der Brutbaum gefunden werden. 
Es waren bis zu 4 Exemplare im Untersuchungsgebiet vertreten, die 
regelmäßig Beute von der Bundesstraße aufgriffen. Ein weiteres Rot-
milanrevier wird deshalb bei Ensmad oder Dürrenwaldstetten vermu-
tet. 
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Tab. 9: Erfasste Vogelarten im Jahr 2023 (grün hinterlegt: häufige 
Gehölzbrüter, rot hinterlegt: Arten mit hervorgehobener ar-
tenschutzrechtlicher Relevanz, sofern Brutvogel) 

Art  S Gefährdung/  
Schutz  

Bemerkungen  

BW D EU s/
b 

Amsel Bv    b 4-5 Rev. 

Bachstelze Bv    b 1 Rev.; mehrfach futtertragend bei 
Kapelle beobachtet 

Blaumeise Bv    b ca. 5 Rev.; mehrere besetzte Nester in 
Baumhöhlen und Nisthilfen 

Buchfink Bv    b 5-7 Rev.; ab und zu im Offenland 
fressend 

Buntspecht Bv    b ca. 2 Rev.; mit flüggen Jungvögeln am 
30.6.23 

Dohle Ng    b mehrfach 1-2 Ex im UG 

Dorngrasmücke Bv    b 1 Rev; ein konstanter Sänger mit 
mindestens 6 Sing-warten 

Eichelhäher Bv    b 1 Rev.; fast regelmäßig 2 Ex. warnend 
am Nordrand UG 

Elster Bv    b 1 Rev. 

Feldsperling Bv V V  b 1 Rev.; Nestfund in Nisthilfe, UG West 

Gartengrasmücke Bv    b 1 Rev. 

Gimpel Bv    b ca. 1 Rev. 

Goldammer Bv V   b ca. 2 Rev.; singt bis Mitte April UG 
West, ab Mai im Feldgehölz UG Ost 

Grauschnäpper Bv V V  b ca. 2 Rev.; evtl. häufiger, schwer 
hörbar bei Straßengeräuschen 

Grünfink Bv    b ca. 1 Rev. 

Grünspecht Bv    s 1 Rev.; UG ist Teil des Reviers 
(Teilrevier) 

Haubenmeise Bv    b ca. 3 Rev. 

Hausrotschwanz Bv    b 2-3 Rev. auf Firmengelände Walz 
(Gebäudebruten), ein weiterer Sänger 
in Ortslage Ittenhausen 

Haussperling Bv V   b ca. 5 Rev. 

Heckenbraunelle Bv    b ca. 1 Rev. 

Kleiber Bv    b ca. 2 Rev.; mit 2 Jungvögeln 
beobachtet im UG Nord-West  

Kohlmeise Bv    b ca. 6 Rev.; ab Mai häufig auch mit 
Jungvögeln  

Kolkrabe Ng    b evtl. Teilrevier, fast regelmäßig 1-2 Ex. 
in UG 

Mauersegler Ng V   b Bv in Ortslage Ittenhausen; 1-5 Ex. 
gleichzeitig im UG 

Mäusebussard Bv    s 1 Rev.; besetzter Horst UG Nord-Ost; 
am 30.6.23 zwei Jungvögel unweit vom 
Revierzentrum 

Mehlschwalbe Bv V 3  b 1 Rev. in Ortslage Ittenhausen; fast 
regelmäßig 2 Ex. im UG jagend 

Misteldrossel Bv    b ca. 1 Rev. am Nord-Rand vom UG 
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Art  S Gefährdung/  
Schutz  

Bemerkungen  

BW D EU s/
b 

Mönchsgrasmücke Bv    b ca. 3 Rev. ; evtl. weitere Sänger 
angrenzend; 1 Tot-fund 
(Verkehrsopfer) am 30.6.2023 

Rabenkrähe Bv    b ca. 2 Rev.; mit 2-3 Jungvögeln im UG  

Rauchschwalbe Ng 3 V  b 30-35 Ex. am 30.6.23 mit einigen noch 
kurz-schwänzigen Jungvögeln im UG 
jagend; Bv in Ortslage Ittenhausen 

Raufußkauz    1 s einmalige, unsichere Beobachtung aus 
südlicher Richtung vom 26.3.23, etwas 
weiter entfernt 

Ringeltaube Bv    b ca. 4 Rev. 

Rotkehlchen Bv    b 7-8 Rev. 

Rotmilan Bv   1 s 1 Rev.; besetzter Horst am Ostrand 
von UG, weitere ĂReserve-Horsteñ in 
der näheren Umgebung.  

Schwarzmilan Ng   1 s 2 Ex. am 12.4.23 im UG 

Schwarzspecht ?   1 s einmalige Beobachtung am 26.3.23 bei 
Nachtbegehung; akustisch aus südl. 
Richtung 

Singdrossel Bv    b 2 Rev. 

Sommergoldhähn-
chen 

Bv    b  

Star Bv  3  b ca. 2 Rev. 

Stieglitz Bv    b 1 Rev.; immer nur 2 Exemplare 
beobachtet 

Sumpfmeise Bv    b 1-2 Rev. 

Sumpfrohrsänger Dz    b einmalige Beobachtung am 7.5.2023 

Tannenmeise Bv    b ca. 2 Rev.; evtl. 1-2 weitere Reviere im 
Wald Nord-Ost 

Trauerschnäpper Dz 2 3  b eine unsichere Beobachtung am 
27.5.23, UG NW 

Turmfalke Bv V   s 1 Rev.; fast regelmäßig im UG jagend 
oder mit Sitzwarten; besetztes Nest am 
Nord-West-Rand vom 
Untersuchungsgebiet  

Wacholderdrossel Bv    b ca. 2 Rev. 

Waldbaumläufer Ng    b einmalige Beobachtung am 12.4.23 

Waldkauz     s akustische Beobachtung aus südlicher 
Richtung am 26.3.23  

Wendehals Bv 2 3  s 1 Rev.; 3 Beobachtungen 

Wintergoldhähn-
chen 

Bv    b ca. 2 Rev. 

Zaunkönig Bv    b ca. 2 Rev. 

Zilpzalp Bv    b ca. 4 Rev. 
S (Status): Bv=Brutvogel bzw. Brutverdacht, Ng=Nahrungsgast, Dz=Durchzügler, ?=Status unklar 
Gefährdung/Schutz in Bad.-Württ. (Kramer et al., 2022) und Deutschland (Ryslavy et al., 2020): 0=ausgestorben, 
1=vom Aussterben bedroht, 2=stark gefährdet, 3=gefährdet, V= Arten der Vorwarnliste 
EU: 1=Vogelart des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie; 2=Brut- oder Zugvogelart gemäß Art. 4 (2) VS-RL 
s/b: streng/besonders geschützt nach BNatSchG 



 

UB mit GOP Bebauungsplan ĂBruttelñ Langenenslingen Ittenhausen Seite 45 

menz umweltplanung  

 

Im Jahr 2024 konnten 46 Vogelarten erfasst werden, von denen 39 als 
Brutvögel bzw. brutverdächtig und 2 Arten als Nahrungsgäste einge-
stuft wurden. Eine Art (Bergfink) befand sich auf dem Durchzug. Bei 2 
Arten war der Status unklar.  

Im Offenland kamen (wieder) keine Brutvögel vor. Im angrenzenden 
Wald war eine durchschnittliche Waldzönose ausgebildet. Die im Jahr 
2023 stark gefährdeten Arten Wendehals und Trauerschnäpper konn-
ten im Jahr 2024 methodisch bedingt nicht nachgewiesen werden. Bi-
otoptypische Arten des Waldes sind Buntspecht, Dohle, Gartenbaum-
läufer, Grünspecht, Kernbeißer, Mäusebussard, Rotmilan, Wal-
dohreule und eventuell Mittelspecht (unsicher). Von Dohle, Mäusebus-
sard und Rotmilan konnten die Brutbäume gefunden werden. 

Tab. 10: Erfasste Vogelarten im Jahr 2024 (grün hinterlegt: häufige 
Gehölzbrüter, rot hinterlegt: Arten mit hervorgehobener ar-
tenschutzrechtlicher Relevanz, sofern Brutvogel) 

Art  S Gefährdung/  
Schutz  

Bemerkungen  

BW D EU s/b  

Amsel Bv    b ca. 7 Rev. 

Bachstelze Bv    b ca. 1 Rev. (Nestfund, Gebäudebrut) 

Bergfink Dz    b ca. 50 Ex. am 25.2.2024 

Blaumeise Bv    b ca. 7 Rev. 

Buchfink Bv    b ca. 8 Rev. 

Buntspecht Bv    b ca. 2 Rev.; reichlich Höhlen 

Dohle Bv    b ca. 1 Rev. (Nest in Spechthöhle) 

Eichelhäher Bv    b ca. 1 Rev. 

Feldsperling Bv V V  b ca. 4 Rev., meist in Obstbäumen 

Gartenbaumläufer Bv    b ca. 2 Rev. 

Gimpel Bv    b ca. 3 Rev. 

Goldammer Bv V   b ca. 2 Rev. 

Grünfink Bv    b ca. 2 Rev. 

Grünspecht Bv    s ca. 1 Rev. 

Haubenmeise Bv    b ca. 3 Rev. 

Hausrotschwanz Bv    b ca. 3 Rev. 

Haussperling Bv V   b ca. 4 Rev., darunter 1 Nestfund 

Heckenbraunelle Bv    b ca. 3 Rev. 

Kernbeißer Bv    b mind. 1 Rev. 

Kleiber Bv    b ca. 5 Rev. 

Kohlmeise Bv    b ca. 7 Rev., darunter 1 Nestfund 

Mäusebussard Bv    s ca. 1 Rev. (besetzter Horst) 

Misteldrossel Bv    b ca. 1 Rev. 

Mönchsgrasmücke Bv    b ca. 5 Rev. 

Rabenkrähe Bv    b ca. 6 Rev., darunter 3 Nestfunde) 

Ringeltaube Bv    b ca. 3 Rev. 

Rotkehlchen Bv    b ca. 6 Rev. 

Rotmilan Bv   1 s 1 Rev. (besetzter Horst); ein weiteres 
brutverdächtiges Paar Richtung Ens-
mad 

Schwanzmeise Bv    b ca. 1 Rev.; 4 Ex. am 14.4.2024 

Singdrossel Bv    b ca. 1 Rev. 
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Art  S Gefährdung/  
Schutz  

Bemerkungen  

BW D EU s/b  

Sommergoldhähn-
chen 

Bv    b ca. 3 Rev. 

Star Bv  3  b ca. 5 Rev. in Baumhöhlen 

Stieglitz Bv    b ca. 1 Rev. 

Straßentaube Ng    b 4 Ex. am 14.4.2024 

Sumpfmeise Bv    b ca. 2 Rev. 

Tannenmeise Bv    b ca. 4 Rev. 

Turmfalke Ng V   s regelmäßiger im UG jagend 

Wacholderdrossel Bv    b ca. 2 Rev. in Ortsrandlage 

Waldkauz     s 1 Rev. Richtung Ensmad; am 
11.2.2024 rufend 

Waldohreule Bv    s ca. 1 Rev.; 1 Rufer am 25.2.2024 

Wintergoldhähn-
chen 

Bv    b ca. 2 Rev. 

Zaunkönig Bv    b ca. 4 Rev. 

Zilpzalp Bv    b ca. 3 Rev. 

Erläuterungen:   
s, Tab. 9 

Alle europäischen Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutz-
richtlinie europarechtlich geschützt. Von hervorgehobener arten-
schutzrechtlicher Relevanz sind insbesondere die in der landes- oder 
bundesweiten Roten Liste (inkl. Vorwarnliste) gelisteten Arten, die Ar-
ten nach Anhang 1 und Artikel 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie sowie die 
nach BNatSchG streng geschützten Arten. Im vorliegenden Fall sind 
dies Feldsperling (Fe), Goldammer (G), Grauschnäpper (Gs), Grün-
specht (Gü), Haussperling (H), Mäusebussard (Mb), Mehlschwalbe 
(M), Rotmilan (Rm), Star (S), Turmfalke (Tf), Waldohreule (Wo) und 
Wendehals (Wh). Deren Revierzentren sind in Abbildung 8 dargestellt. 
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Abb. 8: Revierzentren der Vogelarten mit hervorgehobener arten-
schutzrechtlicher Relevanz 

 

5.2.5 Arten der FFH -Richtlinie Anhänge II und IV  

5.2.5.1 Fledermäuse  

Insgesamt wurden im Rahmen der Untersuchung sechs Fledermaus-
arten sicher nachgewiesen. Bei der Quartiersuche konnte eine Quar-
tiernutzung durch das Brauen Langohr und die Fransenfledermaus in 
zwei Baumquartieren festgestellt werden. 

In den folgenden Tabellen (Tab. 11 und 12) werden alle vorgefundenen 
Arten sowie ihre Gefährdungssituation aufgeführt. Dabei wurden sechs 
Arten eindeutig bis auf Artniveau bestimmt (Tab. 11). Bei einigen Laut-
aufnahmen war eine eindeutige Artzuordnung nicht möglich und er-
folgte daher nur auf Gattungsniveau oder in Gattungsgruppen (Tab. 
12). Der Großteil dieser Laute dürfte zu einer der sicher bestimmten 
Arten gehören.  
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Tab. 11: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fleder-
mausarten. 

Art   Art  Rote Liste  

F
F

H
 

B
N

a
tS

c
h

G
 

BW D 

Bartfledermaus Myotis mystacinus 3 ô IV S 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 ô ! IV S 

Mausohr Myotis myotis 2 ô ! II + IV S 

Abendsegler Nyctalus noctula i V ? IV S 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 ô IV S 

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 3 IV S 

Erläuterungen:   
Rote Liste : BW (Braun & Dieterlen, 2003): , D (Meinig et al., 2020) : 0 ausge-
storben oder verschollen; 1 vom Aussterben bedroht; 2 stark gefährdet; 3 ge-
fährdet; ô ungefährdet; R extrem seltene Arten; i gefährdete wandernde Tierart 
(vgl. Schnittler et al. 1994); V Arten der Vorwarnliste; G Gefährdung unbekann-
ten Ausmaßes; D Daten unzureichend; S streng geschützte Art;  nicht bewer-
tet; ! Deutschland in hohem Maße für die Art verantwortlich; ? eventuell erhöhte 
Verantwortlichkeit Deutschlands, Daten ungenügend. 
BNatSchG:  S streng geschützte Art 

Tab. 12: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen nicht nä-
her bestimmbaren Fledermausgattungen 

Art   Art  Rote Liste  

F
F

H
 

B
N

a
tS

c
h

G
 

ĂMyotisñ-Gattung Myotis spp. Je nach Art  S 

Nyctaloid 
Nyctalus, Eptesicus 
oder Vespertilio spp. 

Je nach Art IV S 

Plecotus 
Plecotus auritus oder 
austriacus 

Je nach Art IV S 

Erläuterungen:   
s. Tab. 11 

Alle nachgewiesenen Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie auf-
gelistet. Das Mausohr ist zusätzlich im Anhang II der FFH-Richtlinie 
aufgeführt. 
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Alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten sind 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. 

In Baden-Württemberg gelten das Mausohr und die Fransenfleder-
maus als stark gefährdet. Die Bart- und Zwergfledermaus sowie das 
Braune Langohr werden in Baden-Württemberg als gefährdet einge-
stuft. Der Abendsegler wird als gefährdete wandernde Tierart betrach-
tet.  

In der Roten Liste Deutschlands gilt das Braune Langohr als gefährdet. 
Der Abendsegler wird auf der Vorwarnliste geführt, evtl. besteht in 
Deutschland eine erhöhte Verantwortung für die Art. Mausohr, Fran-
senfledermaus, Bart- und Zwergfledermaus werden als ungefährdete 
Arten aufgeführt, wobei Deutschland eine hohe Verantwortlichkeit für 
das Mausohr und die Fransenfledermaus hat.  

Ergebnisse der Quartiersuche  
Der Baumbestand im Gebiet weist nur eine geringe Zahl an für Fleder-
mäuse potenziell geeigneten Höhlungen bzw. Spalten auf. Dabei be-
finden sich im Eingriffsgebiet lediglich zwei Baumhöhlungen an Bu-
chen, eine Spechthöhle und ein Druckzwiesel. Aus der Spechthöhle in 
einer Buche flogen am 24.06.2023 neun Braune Langohren aus, an 
den beiden anderen Transektterminen waren keine Tiere anwesend. 
An dem Druckzwiesel in einer Buche wurden bei beiden Begehungs-
terminen 2023 keine Fledermäuse registriert, am 01.09.2023 wurde 
aber Kot der Fransenfledermaus am Zugang sichergestellt. Am 
08.07.2024 wurden tagsüber Soziallaute von Fledermäusen aus dem 
Höhlungsbereich vernommen und die abendliche Ausflugzählung 
ergab 23 Fransenfledermäuse, wobei 9 Tiere aufgrund des Flugverhal-
tens als Jungtiere eingestuft wurden. Am nächsten Tag (09.07.2024) 
waren keine Soziallaute mehr zu hören. 
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Abb. 9: Untersuchungsgebiet mit Quartiernachweis in Bäumen:  
blau = Wochenstubenquartier des Braunen Langohrs, grün = 
Wochenstubenquartier der Fransenfledermaus 

 

 
Abb. 10: Spechthöhle mit zeitweiser Nutzung durch eine Wochenstu-

benkolonie des Braunen Langohrs 
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Abb. 11: Druckzwiesel mit zeitweiser Nutzung durch eine Wochenstu-
benkolonie der Fransenfledermaus 

 

Ergebnisse der Transektbegehungen und der automatischen 
Lautaufzeichnungen  
Im Rahmen der Untersuchung konnten insgesamt sechs Fledermaus-
arten nachgewiesen werden. Dabei wurden alle Arten sowohl anhand 
der Transektbegehungen als auch durch die automatischen Lautauf-
nahmen registriert. Die Fledermausaktivität unterschied sich sehr deut-
lich zwischen dem Grünland, den Waldsaum- und Heckenbereichen 
sowie dem Waldanteil des Untersuchungsraumes. Während die Jagd- 
und Flugaktivität über dem Grünland sehr gering war, wurden die 
höchsten Aktivitäten an den Waldsäumen und Hecken registriert und 
mittlere Aktivitäten in den Waldbeständen. In allen drei unterschiedli-
chen Habitatsituationen ging der Großteil der akustischen Nachweise 
auf die Zwergfledermaus zurück. Über dem Grünland kamen lediglich 
sehr vereinzelte Überflüge des Abendseglers hinzu, die Zwergfleder-
maus machte 98,6 % der akustischen Aktivität aus. In den Waldberei-
chen sank der Anteil der Zwergfledermaus auf 57 % der Lautaufnah-
men, 38 % wurden von Myotis-Arten und 4 % von Langohren gebildet. 
An den Waldsäumen und Hecken ergab sich die insgesamt höchste 
Zahl an Lautaufnahmen mit dem Neunfachen des Grünlandes und 
dem Vierfachen der Waldinnenbereiche bei mittlerer Dominanz der 
Zwergfledermaus in 71 % der Lautaufnahmen. An allen Standorten ge-
langen sehr vereinzelte Aufnahmen von überfliegenden Abendseglern. 

Die Verteilung der akustischen Aktivität von Braunem Langohr und 
Fransenfledermaus zusammen mit der Quartiernutzung an jeweils ei-
nem Termin legen nahe, dass der Untersuchungsraum Teil eines 
Quartiergebietes beider Arten ist. Für beide Arten gilt, dass Baumquar-
tiere sehr häufig (oft täglich) gewechselt und hierfür als grober Nähe-
rungswert mindestens 50 Baumhöhlen auf einer Gesamtfläche von 
mindestens 50 Hektar Waldfläche genutzt werden. Je nach Lage der 
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Quartiere treten die Tiere dann in unterschiedlichen Aktivitäten in den 
Teilgebieten auf. 

Aufgrund eines stetigen und gehäuften Auftretens jagender Tiere und 
dem Zusammenhang mit Baumquartieren stellen die Waldränder, He-
ckenstrukturen und Laubwaldbereiche essenzielle Jagdgebiete für die 
Arten Braunes Langohr und Fransenfledermaus dar. Auch für die Bart-
fledermaus mit vermuteten Quartieren in Ittenhausen wäre eine essen-
zielle Jagdgebietsnutzung wahrscheinlich, ein direkter Quartierzusam-
menhang ist jedoch nicht belegt. Für die Zwergfledermaus lassen sich 
aufgrund der Häufigkeit der Art, der opportunistischen Habitatwahl und 
der fehlenden Besonderheit der verfügbaren Habitatstrukturen keine 
essenziellen Jagdhabitate abgrenzen. Für den Abendsegler ließen 
sich aufgrund der fehlenden Bindung an den Untersuchungsraum und 
der reinen Transferflüge ebenfalls keine essenziellen Jagdgebiete ab-
leiten. Das Mausohr trat insgesamt nur vereinzelt auf. Auch aufgrund 
seiner sehr großräumigen Jagdgebietsnutzung im Umfeld seiner Quar-
tiere und eines fehlenden direkten Zusammenhanges mit einem Wo-
chenstubenquartier, kann ein essenzielles Jagdhabitat für diese Art 
ausgeschlossen werden. 

Transferstrecken  
Bei den Transektbegehungen wurde auf regelmäßig beflogene Trans-
ferstrecken, auf Flugstraßen und die Jagd entlang von Leitstrukturen 
geachtet. Gerichtete Flugbewegungen orientierten sich dabei durch-
gängig entlang der Waldrand- und Heckenstrukturen. 

Abb. 12: Hauptsächlich genutzte Flugwege im Untersuchungsgebiet 
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5.2.5.2 Reptilien  

Bei den Relevanzbegehungen konnten keine Reptilien festgestellt wer-
den. Die beiden Feldraine im westlichen Plangebiet sind offensichtlich 
schon seit vielen Jahren gehölzfrei und werden im Rahmen der Grün-
landbewirtschaftung mitgemäht. Entlang der L275 ist nur im westlichen 
Bereich eine markante Straßenböschung ausgebildet. Alle 3 Böschun-
gen sind nordexponiert. Ein Vorkommen der Zauneidechse ist hier 
sehr unwahrscheinlich, weshalb auf weitere Begehungen verzichtet 
wurde. Entlang der Waldränder ist allenfalls mit dem Vorkommen der 
besonders geschützten Waldeidechse zu rechnen, ein Nachweis er-
folgte jedoch nicht. 

5.2.7 Bewertung  

Biotoptypen und Arten  
Das Untersuchungsgebiet wird hinsichtlich seiner Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz bewertet. Tabelle 13 zeigt die Bewertung der 
einzelnen Biotoptypen des Gebiets (= kleinste bewertete räumliche 
Einheit) unter Berücksichtigung der Bedeutung der Tierlebensraum-
komplexe. Die Habitate von Tieren entsprechen nicht unbedingt den 
Abgrenzungen der Biotoptypen, sie können über diese hinausgehen 
oder umfassen ggf. verschiedene Biotoptypen. 
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Tab. 13: Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet 

Bedeutung  
Erläuterung/ wesentliche Krite-
rien der Tierlebensraumkom-
plexe  

Biotoptypen im Untersu-
chungsgebiet  

hervorragend  

6 

Kommt im Untersuchungsgebiet 
nicht vor 

Kommt im Untersuchungsgebiet 
nicht vor 

sehr hoch  

5 

Kommt im Untersuchungsgebiet 
nicht vor 

Kommt im Untersuchungsgebiet 
nicht vor 

hoch  

4 

Transferstrecken von Fledermäu-
sen entlang Feldhecke und Wald-
rand. 

Waldgersten-Buchenwald:  

Essenzielle Jagdgebiete für 
Braunes Langohr und Fransen-
fledermaus. 

Je ein Wochenstubenquartier von 
Fransenfledermaus und Braunem 
Langohr  

Revier Wendehals in Sukzessi-
onswald (angrenzend). 

Revier Grauschnäpper, im Wald-
gersten-Buchenwald. 

Revier Mäusebussard, Wal-
dohreule im Waldgersten-Bu-
chen-Wald. 

Revier Goldammer in der Feldhe-
cke. 

Sukzessionswald:  

Brutrevier des Wendehalses und 
Stars 

Edellaubholzbestand: 

 

- Magerwiese mittlerer Stand-
orte 

- Mesophytische Saumvegeta-
tion 

- Feldhecke mittlerer Standorte 

- Sukzessionswälder aus lang-
lebigen Bäumen 

- Waldgersten-Buchen-Wald 

mäßig  

3 

 

 

 

 

 

 

Revier Star im Edellaubholzbe-
stand. 

- Fettwiese mittlerer Standorte 

- Nitrophytische Saumvegeta-
tion 

- Grasreiche Ruderalvegeta-
tion 

- Brombeer-Gestrüpp 

- Einzelbäume 

- Edellaubholzbestand 

- Mischbestand, Laub- und Na-
delholz 

- Mischbestand, überwiegend 
Nadelholz 

- Fichtenbestand 
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Bedeutung  
Erläuterung/ wesentliche Krite-
rien der Tierlebensraumkom-
plexe  

Biotoptypen im Untersu-
chungsgebiet  

gering  

2 

 - Grünlandansaat 

- Acker mit fragmentarischer 
Unkrautvegetation 

- Obstplantage, jung 

- Grasweg 

sehr gering  

1 

 - von Bauwerken bestandene 
Fläche 

- Straße, Weg oder Platz, völ-
lig versiegelt 

- Weg oder Platz, wasserge-
bunden 

- Lagerplatz 

5.2.8 Prognose der Auswirkungen  

Es ist davon auszugehen, dass auf einem Großteil der Fläche inner-
halb des Geltungsbereiches die Vegetation beseitigt wird. Es kommt 
zum Verlust folgender Biotoptypen:  

33.41 00 Fettwiese mittlerer Standorte 
33.43 00 Magerwiese mittlerer Standorte 
35.11 00 Nitrophytische Saumvegetation 
35.12 00 Mesophytische Saumvegetation 
35.64 00 Ausdauernde grasreiche Ruderalvegetation 
37.21 00 Obstplantage 
41.22 00, 41.22 61 Feldhecke mittlerer Standorte 
43.11 00 Brombeer-Gestrüpp 
45.30 00 Einzelbäume 
55.21 00 Waldgersten-Buchen-Wald 
58.11 00 Sukzessionswälder aus langlebigen Bäumen 
59.16 00 Edellaubholz-Bestand 
59.20 00 Mischbestand, Laub und Nadelholz 
59.44 00 Fichten-Bestand 
60.21 00 Straße, Weg oder Platz, völlig versiegelt 
60.23 00 Weg, Platz mit wassergebundener Decke 
60.41 00 Lagerplatz 
 
Bei einem Teil der Feldhecken mittlerer Standorte handelt es sich um 
geschützte Biotope (s. Kap. 3.3 und Unterlage U2). Mit der geplanten 
Bebauung ist der Verlust einer Teilfläche des geschützten Biotops 
Nr. 177224260018 ĂHecken und Feldgehölze südöstlich Ittenhausenñ 
an der östlichen Grenze des Geltungsbereichs verbunden. 

  



 

UB mit GOP Bebauungsplan ĂBruttelñ Langenenslingen Ittenhausen Seite 56 

menz umweltplanung  

 

Abb. 13: Betroffene Flächen der geschützten Feldhecke 

 

Für die Errichtung der geplanten Winkelstützmauer mit einer Höhe von 
1 bis 2 m parallel zur östlichen Geltungsbereichsgrenze wird von einem 
Baufeld von 10 m Breite ausgegangen. Die Mauer ist innerhalb des 
Geltungsbereichs im Abstand von 1,5 m zur Grenze des Geltungsbe-
reichs geplant (Abb. 13). Die anlagebedingte dauerhafte Inanspruch-
nahme der Feldhecke findet im Bereich bis 5 m ab der Winkelstütz-
mauer statt. Auf weiteren 5 m wird von baubedingten vorübergehenden 
Beeinträchtigungen ausgegangen. Die Verlustfläche auf 10 m Breite 
ab der Stützmauer beträgt 1 100 m² insgesamt. Davon sind 539 m² an-
lagebedingter dauerhafter Verlust und 561 m² baubedingter vorüber-
gehender Verlust.  

Die Waldbestände im Geltungsbereich (14 837 m²) werden vollständig 
durch die geplante Bebauung und die Böschung mit bewehrtem Erd-
wall in Anspruch genommen. Angrenzend an den Geltungsbereich 
wird der Wald im ca. 5 m breiten Baufeld gefällt (2 631 m²). Im Baufeld 
(gesamt 2 702 m²) werden zudem kleinflächig Offenlandbiotoptypen in 
Anspruch genommen. 

Artenschutzrechtliche Konflikte, die sich im Rahmen der geplanten Be-
bauung ergeben, sind in Kapitel 5.2.8 aufgeführt.   

Maßnahmen  
Zur Minimierung der baubedingten Inanspruchnahme von Waldflächen 
und der geschützten Feldhecke angrenzend an den Geltungsbereich 
wurde die geplante Natursteinmauer am östlichen Rand um 1,50 m 
weg von der Geltungsbereichsgrenze nach innen versetzt (Ent-
wurfsoptimierung im Rahmen der Gebäudeplanung). 

Betroffene Teilfläche von Biotop Nr. 
177224260018: 
dauerhaft (blau) 539 m² 
vorübergehend (pink) 561 m² 

Stützmauer in 1,5 m 
Abstand zur Grenze 
des Geltungsbereichs 
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Zur Vermeidung zw. Minimierung der Flächeninanspruchnahme der 
Feldhecke (geschütztes Biotop) und der angrenzenden Waldbestände 
ist ein Bauzaun zur Beschränkung des Baufelds vorgesehen.  

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der Waldinanspruch-
nahme innerhalb des Geltungsbereichs sind nicht vorgesehen.  

Als Minderungsmaßnahme wird die Fläche mit Waldverlust im Baufeld 
(befristete Waldumwandlung, angrenzend außerhalb des Geltungsbe-
reichs) rekultiviert und Wald mit gebietsheimischen Laubbaumarten 
entwickelt. Die Buchen-Altbestände nördlich angrenzend an den Gel-
tungsbereich sind dauerhaft zu erhalten und von Baustelleneinrich-
tungsflächen freizuhalten. 

Zwei ältere Einzelbäume an der Landesstraße im Geltungsbereich sind 
dauerhaft zu erhalten.  

Der Ausgleich verbleibender erheblicher Beeinträchtigungen erfolgt 
durch die in Kapitel 6 beschriebenen Maßnahmen. 

5.2.9 Artenschutzrechtliche Auswirkungen  

5.2.9.1 Europäische Vogelarten  

Durch die Ausweisung des Gewerbegebiets sind folgende Vogelarten 
betroffen und werden hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Konse-
quenzen näher beschrieben: 

Á Dohle 

Á Dorngrasmücke  

Á Goldammer 

Á Grauschnäpper 

Á Haubenmeise 

Á Mäusebussard 

Á Misteldrossel 

Á Star 

Á Sumpfmeise 

Á Wendehals 

Á Häufige Gehölzbrüter (als Gilde zusammengefasst) 

Eine Einzelbetrachtung erfolgt für betroffene Arten mit besonderer ar-
tenschutzrechtlicher Relevanz und sonstige Arten, die nicht zu den 
häufigen Gehölzbrütern zu zählen sind. Letztere können aufgrund ihrer 
sehr ähnlichen Habitatansprüche und ihrer weiten Verbreitung zu einer 
Gilde zusammengefast werden. Arten mit entfernteren Vorkommen 
wie Grünspecht, Haussperling, Feldsperling Mehlschwalbe, Wal-
dohreule, Rotmilan und Turmfalke werden nicht beschrieben, da für sie 
keine Betroffenheit durch das Vorhaben vorliegt. 
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5.2.9.1.1 Dohle  

Ökologie, Schutz und Gefährdung  
Dohlen können sowohl als Felsen- als auch Höhlenbrüter auftreten, 
wobei es sich in jedem Fall um getrennte Populationen handelt. Nist-
plätze werden mehrjährig genutzt. Sie treten in Kolonien auf und be-
siedeln halboffene Landschaften mit lichten Wäldern, Waldrändern, 
Baumgruppen und Parks. Die Nähe zu landwirtschaftlicher Viehhal-
tung wird oft aufgrund des guten Angebots an Nahrung durch Parasi-
ten gesucht. Zur Nahrungssuche kann die Art mehrere Kilometer ent-
fernte Gebiete aufsuchen, sie sucht Nahrung in kurzrasiger Vegetation, 
es werden Weiden, Stoppelfelder, kurzzeitig auch gemähte Wiesen 
und Magerrasen aufgesucht. 

Als europäische Vogelart ist die Dohle nach BNatSchG besonders ge-
schützt, sie ist landes- und bundesweit ungefährdet. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  
Die Dohle ist mit einem Revier unmittelbar angrenzend an den Gel-
tungsbereich im Norden vertreten (Abb. 14), im vorliegenden Fall ist es 
mit dem Nistplatz identisch, da dieser identifiziert werden konnte. Im 
Jahr 2023 wurde de Art als Nahrungsgast nachgewiesen, während sie 
2024 mit einem Brutplatz festgestellt werden konnte. Die lokale Popu-
lation dürfte sich auf den Gesamtbestand um Ittenhausen erstrecken. 
Der landesweite Trend der Dohle ist kurzfristig deutlich zunehmend, 
der Erhaltungszustand diese Art wird daher als günstig eingestuft. 
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Abb. 14: Revierzentrum der Dohle (D) 2024 

 

Auswirkungen und Maßnahmen  
Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  
Baubedingte Individuenverluste der Dohle sind zu erwarten, da der 
Nistplatz im Baufeld liegt und der Baumbestand an dieser Stelle besei-
tigt wird.  

Um den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu ver-
meiden sind zeitliche Begrenzungen der Baufeldfreimachung, insbe-
sondere der Gehölzfällungen, vorgesehen (Maßnahme 1). 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  
Dohlen sind siedlungsfolgende Arten mit hoher Störungstoleranz. Der 
Aspekt der Störung ist daher in diesem Fall nicht relevant. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt ohne wei-
tere Vorkehrungen nicht ein. 

Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
Das Vorhaben führt zu einem baubedingten Verlust von Waldflächen, 
der aktuell genutzte Brutplatz der Dohle geht verloren. 

Zur Vermeidung des Verbotstatbestands sind vorgezogenen funktions-
erhaltende Maßnahmen (CEF) erforderlich. Baumhöhlenbrütende 
Dohlen nehmen Ersatzbrutplätze in Form von speziellen Nisthilfen sehr 



 

UB mit GOP Bebauungsplan ĂBruttelñ Langenenslingen Ittenhausen Seite 60 

menz umweltplanung  

 

gut an. Um die Funktion der verlorengehenden Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte zu erhalten sind zwei geeignete Nisthilfen im angrenzen-
den Waldbestand nördlich des geplanten Gewerbegebiets zu installie-
ren. Um die Kontinuität des Brutplatzes zu gewährleisten sind die Er-
satznistplätze nach der Brutperiode im Hochsommer vor dem Fällen 
der Bäume zu installieren (Maßnahme 4). 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt bei Be-
rücksichtigung dieser Maßnahmen nicht ein. 

5.2.9.1.2 Dorngrasmücke  

Ökologie, Schutz und Gefährdung  
Die Dorngrasmücke tritt im Gebiet als Sommervogel auf. Sie nistet 
niedrig an dornenreichen Sträuchern, Gebüschen, Saumvegetation mit 
einzelnen Sträuchern und an breiten Waldrändern als Freibrüter. Das 
Nest wird jährlich neu errichtet, es besteht eine bedingte Ortstreue 
aber keine Nistplatztreue. 

Als europäische Vogelart ist die Dorngrasmücke nach BNatSchG be-
sonders geschützt, sie ist landes- und bundesweit ungefährdet. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  
Die Dorngrasmücke war 2023 mit einem Revier unmittelbar angren-
zend an den Geltungsbereich im Norden vertreten (Abb. 15), 2024 war 
kein Brutvorkommen zu bestätigen. Die lokale Population lässt sich im 
Naturraum nicht abgrenzen, auf der Schwäbischen Alb ist sie häufig 
anzutreffen. Der landesweite Trend der Art ist kurzfristig stabil, der Er-
haltungszustand diese Art wird daher als günstig eingestuft. 
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Abb. 15: Revierzentrum der Dorngrasmücke (Dg) 2023  

 

Auswirkungen und Maßnahmen  
Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  
Baubedingte Individuenverluste der Dorngrasmücke sind zu erwarten, 
da der Nistplatz innerhalb des Geltungsbereichs liegt und der Baum-
bestand an dieser Stelle beseitigt wird.  

Um den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu ver-
meiden sind zeitliche Begrenzungen der Baufeldfreimachung, insbe-
sondere der Gehölzfällungen, vorgesehen (Maßnahme 1). 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  
Erhebliche Störungen können ausgeschlossen werden, da keine er-
heblichen Rückwirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation zu erwarten sind. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt ohne wei-
tere Vorkehrungen nicht ein. 

Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
Das Vorhaben führt zu einem baubedingten Verlust des aktuell genutz-
ten Brutplatzes. Im unmittelbaren Umfeld besteht aber ein ausreichen-
des Angebot an Hecken mit Säumen, sodass die ortstreue, aber nicht 
nistplatztreue Art andere Nistmöglichkeiten findet, die bisher noch nicht 
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von der Art genutzt werden. Die Funktion der verlorengehenden Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte bleiben somit erhalten. Der Verbotstatbe-
stand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt ohne weitere Vorkehrun-
gen nicht ein. 

Zur weiteren Unterstützung der Art werden im Rahmen der Eingriffsre-
gelung auf den Gemarkungen Ittenhausen und Emerfeld neue Feldhe-
cken entwickelt (Maßnahme 17). 

5.2.9.1.3 Goldammer  

Ökologie, Schutz und Gefährdung  
Die Goldammer besiedelt offene bis halboffene Landschaften mit 
strukturreichen Saumbiotopen (Randstreifen, Gebüsche). Wichtige 
Habitatkomponenten sind Einzelgehölze als Singwarten. Das Nest 
wird jährlich neu am Boden unter Vegetation versteckt oder in niedri-
gen (<1m) Büschen angelegt. Die Art zeigt eine große Reviertreue. 

In Deutschland tritt die Art als Sommervogel und Standvogel auf, die 
Revierbesetzung beginnt Mitte Februar.  

Als europäische Vogelart ist die Goldammer nach BNatSchG beson-
ders geschützt, sie wird landesweit auf der Vorwarnliste geführt. 

Vorkommen Untersuchungsgebiet  
Die Goldammer trat in den beiden Beobachtungsjahren mit je 2 Revie-
ren auf, wobei das östlich des geplanten Gewerbegebietes gelegene 
Revier in beiden Jahren belegt war, während die beiden nördlichen 
Reviere jeweils nur in einem Jahr genutzt wurden.  

Eine Abgrenzung lokaler Populationen auf der Schwäbischen Alb ist 
kaum möglich. Die Art tritt im Raum Langenenslingen regelmäßig auf. 
Das Albvorland und die Naturräume Oberes Gäu und Schwäbische Alb 
wiesen in Baden-Württemberg die höchsten Revierdichten der Gold-
ammer auf (9,5 Reviere/100 ha) (Gedeon et al., 2014).Trotz des lan-
desweit rückläufigen Bestands wird daher der Erhaltungszustand der 
Population im Raum Langenenslingen als günstig eingestuft. 
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Abb. 16: Revierzentren der Goldammer (G) 

 

Auswirkungen und Maßnahmen  
Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  
Das östliche Revier liegt innerhalb des Baufeldes, bei Eingriffen in den 
Gehölzbestand kommt es zum Töten und Verletzen von Individuen der 
Art. 

Um den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu ver-
meiden, sind zeitliche Begrenzungen der Baufeldfreimachung vorge-
sehen (Maßnahme 1). 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  
Erhebliche Störungen können ausgeschlossen werden, da keine er-
heblichen Rückwirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation zu erwarten sind. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt ohne wei-
tere Vorkehrungen nicht ein. 

Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
Es ist mit einem vorübergehenden Entfall eines Nistplatzes an der 
Feldhecke östlich des geplanten Gewerbegebiets zu rechnen. Mit dem 
verbleibenden Teil der Feldhecke besteht aber ein ausreichendes An-
gebot an Hecken mit Säumen, sodass die ortstreue, aber nicht nist-
platztreue Art andere Nistmöglichkeiten findet, die bisher noch nicht 
genutzt wurden.  
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Zur weiteren Unterstützung der Art werden im Rahmen der Eingriffsre-
gelung auf den Gemarkungen Ittenhausen und Emerfeld neue Feldhe-
cken entwickelt (Maßnahme 17). 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt ohne wei-
tere Vorkehrungen nicht ein. 

5.2.9.1.4 Grauschnäpper  

Ökologie, Schutz und Gefährdung  
Der Grauschnäpper besiedelt stark gegliederte lichte Wälder, mit 
Schwerpunkt in den Auen- und Feuchtwäldern und halboffene Land-
schaften mit hohem Anteil alter Bäume. Parks und Siedlungsgärten 
werden ebenfalls angenommen, wenn sie einen hohen Altholzanteil 
aufweisen. In dichten Siedlungskeren fehlt die Art. In Deutschland tritt 
die Art als Sommervogel auf, die Ankunft des Langstreckenziehers be-
ginnt Mitte bis Ende April, der Rückzug beginnt ab Mitte Juli. Als Halb-
höhlen- und Nischenbrüter zeigt der Grauschnäpper eine große Re-
viertreue. 

Als europäische Vogelart ist der Grauschnäpper nach BNatSchG be-
sonders geschützt, er wird landes- und bundesweit auf der Vorwarn-
liste geführt. 

Vorkommen im Untersuchungs gebiet  
Der Grauschnäpper ist mit einem Revier im Norden des geplanten Gel-
tungsbereichs vertreten, ein weiteres Revier befindet sich südöstlich 
der bestehenden Gewerbebebauung. Eine Abgrenzung lokaler Popu-
lationen ist in diesem Naturraum kaum möglich. Der landesweite Trend 
des Grauschnäppers ist kurzfristig stark abnehmend, der Erhaltungs-
zustand diese Art wird daher als eher ungünstig eingeschätzt. 
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Abb. 17: Revierzentren des Grauschnäppers (Gs)  

 
 
Auswirkungen und Maßnahmen  
Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  
Baubedingte Individuenverluste des Grauschnäppers sind im Rahmen 
der Baufeldfreimachung zu erwarten.  

Um den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu ver-
meiden sind zeitliche Begrenzungen der Baufeldfreimachung, insbe-
sondere der Gehölzfällungen, vorgesehen (Maßnahme 1). 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  
Erhebliche Störungen können ausgeschlossen werden, da keine er-
heblichen Rückwirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation zu erwarten sind. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt ohne wei-
tere Vorkehrungen nicht ein. 

Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
Das Vorhaben führt zu einem bau- und anlagebedingten Verlust von 
Waldflächen. Davon betroffen ist ein Brutpaar des Grauschnäppers, 
welches im nördlichen Geltungsbereich brütet. Im unmittelbaren Um-
feld besteht aber ein ausreichendes Angebot an geeigneten Wäldern, 
sodass die ortstreue, aber nicht nistplatztreue Art andere Habitate fin-
den kann. 
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Da Baumhöhlen Mangelhabitate sind, werden zur Vermeidung des 
Verbotstatbestands vorgezogenen funktionserhaltende Maßnahmen 
(CEF) erforderlich. Der Grauschnäpper ist Halbhöhlen- und Nischen-
brüter, die Funktion der verlorengehenden Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte kann durch ein neues Angebot an künstlichen Nisthilfen nördlich 
der geplanten Bebauung ausgeglichen werden (Maßnahme 4). Für das 
betroffene Brutpaar werden 3 Nisthilfen vorgesehen, um eine ausrei-
chende Wahrscheinlichkeit der Nutzung eines Ersatzbrutplatzes zu ge-
währleisten. Die Nisthilfen sind vor Beginn der Gehölzfällungen anzu-
bringen sodass die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 weiterhin erfüllt ist.  

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt bei Be-
rücksichtigung dieser Maßnahmen nicht ein. 

5.2.9.1.5 Haubenmeise  

Ökologie, Schutz und Gefährdung  
Die Haubenmeise tritt im Gebiet als Jahresvogel auf. Sie nistet in 
Baumhöhlen und Nistkästen vorwiegend in koniferenreichen Wäldern. 
Das Nest wird jährlich neu errichtet, es besteht eine bedingte Ortstreue 
aber keine Nistplatztreue. 

Als europäische Vogelart ist die Haubenmeise nach BNatSchG beson-
ders geschützt, sie ist landes- und bundesweit ungefährdet. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  
Die Haubenmeise war 2023 und 2024 mit je drei Revieren im Untersu-
chungsgebiet vertreten. Die Revierzentren wichen in diesen Jahren 
räumlich stark voneinander ab.  2024 lag ein Revier innerhalb des ge-
planten Geltungsbereichs. Die lokale Population lässt sich im Natur-
raum nicht abgrenzen, auf der Schwäbischen Alb ist sie häufig anzu-
treffen. Der landesweite Trend der Art ist kurzfristig stabil und langfris-
tig stark zunehmend, der Erhaltungszustand diese Art wird daher als 
günstig eingestuft. 
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Abb. 18: Revierzentren der Haubenmeise (Hm) in den Jahren 2023 
und 2024 (orange hinterlegt sind die Reviere 2023)  

 

Auswirkungen und Maßnahmen  
Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  
Baubedingte Individuenverluste der Haubenmeise sind zu erwarten, da 
der Nistplatz im Geltungsbereich liegt und der Baumbestand an dieser 
Stelle beseitigt wird.  

Um den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu ver-
meiden sind zeitliche Begrenzungen der Baufeldfreimachung, insbe-
sondere der Gehölzfällungen, vorgesehen (Maßnahme 1). 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  
Erhebliche Störungen können ausgeschlossen werden, da keine er-
heblichen Rückwirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation zu erwarten sind. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt ohne wei-
tere Vorkehrungen nicht ein. 

Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
Das Vorhaben führt zu einem baubedingten Verlust des aktuell genutz-
ten Brutplatzes. Im unmittelbaren Umfeld besteht aber ein ausreichen-
des Angebot an geeigneten Wäldern, sodass die ortstreue, aber nicht 
nistplatztreue Art andere Habitate finden kann. Da Baumhöhlen Man-
gelhabitate sind, ist die Funktion der verlorengehenden Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte durch ein neues Angebot an künstlichen Nist-
hilfen nördlich der geplanten Bebauung auszugleichen (Maßnahme 4, 
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CEF). Für das betroffene Brutpaar werden 3 Nisthilfen vorgesehen, um 
eine ausreichende Wahrscheinlichkeit der Nutzung eines Ersatzbrut-
platzes zu gewährleisten. Die Nisthilfen sind vor Beginn der Gehölzfäl-
lungen anzubringen, sodass die Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 weiterhin er-
füllt ist.  

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt bei Be-
rücksichtigung dieser Maßnahmen nicht ein. 

5.2.9.1.6 Mäusebussard  

Ökologie, Schutz und Gefährdung  
Der Mäusebussard tritt im Gebiet als Jahresvogel auf. Er nistet auf 
Bäumen am Waldrand und bevorzugt halboffene Landschaften mit 
Wechsel von Wäldern und landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Jagd-
gebiete liegen im Offenland, es werden alle Formen von landwirtschaft-
lichen Kulturen und Brachflächen bejagt, auch Feldraine und Straßen-
ränder werden genutzt. Das Nest wird aus Reisig in hohen Bäumen 
errichtet, es besteht eine hohe Ortstreue aber keine Nistplatztreue. 

Als europäische Vogelart ist der Mäusebussard nach BNatSchG streng 
geschützt, er ist landes- und bundesweit ungefährdet. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  
Der Mäusebussard war 2023 mit einem Revier im Untersuchungsge-
biet vertreten. Das Revierzentrum ist identisch mit dem Horststandort 
und liegt außerhalb des geplanten Geltungsbereichs, nah an dessen 
östlicher Grenze. Die lokale Population lässt sich im Naturraum nicht 
abgrenzen, auf der Schwäbischen Alb ist die Art häufig anzutreffen. 
Der landesweite Trend der Art ist lang- und kurzfristig stabil, der Erhal-
tungszustand dieser Art wird daher als günstig eingestuft. 
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Abb. 19: Revierzentrum des Mäusebussards (Mb)  

 

Auswirkungen und Maßnahmen  
Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  
Baubedingte Individuenverluste des Mäusebussards sind nicht zu er-
warten.  

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt ohne wei-
tere Vorkehrungen nicht ein. 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  
Erhebliche Störungen können ausgeschlossen werden, da keine er-
heblichen Rückwirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation zu erwarten sind. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt ohne wei-
tere Vorkehrungen nicht ein. 

Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
Das Vorhaben führt zu keinem baubedingten Verlust des aktuell ge-
nutzten Brutplatzes.  

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt ohne wei-
tere Maßnahmen nicht ein. 

  






























































































































































































